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KIRCHEN
ZEITUNG

SCHWEIZERISCHE

Fragen der Theologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf—

Freiburg und Sitten

5/1976 Erscheint wöchentlich 29. Januar 144. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

Erklärung zu einigen Fragen der Sexualethik

75. 7a«uar 7976 verö//ent/ic/ite <7ie

Kongregation /ür die G/aaöens/e/ire eine
«Fr/c/ärang zu ein/gen Fragen der Sexua/-
er/z/A». Der /ateiniscTie Text erschien am
76. 7an«ar 7976 i'm O.viervaiore Romano;
der /o/gende deufsc/ie Text ist eine römi-
ïcAe Übersetzung. Fin Kommentar zur
Frk/ärung, der unter anderem das römi-
sc/ie Dotemenl mir vergieic/iöaren Frfc/ä-

rangen von Orrvicire/ien in ßezieiiang sei-
zen wird, Fr von der Redaktion in /4 a/-
rrag gegeöen worden and wird so èaid
wie mögiic/i verö//enriiciir werden.

Feda/ction

Allgemeine Betrachtungen

1. Die menschliche Person wird nach An-
sieht der heutigen Wissenschaft so tief
durch die Sexualität beeinflusst, dass diese

zu den Faktoren gezählt werden muss, die
das Leben eines jeden Menschen mass-
geblich prägen. Aus dem Geschlecht näm-
lieh ergeben sich die besonderen Merk-
male, die die menschliche Person im bio-
logischen, psychologischen und geistigen
Bereich als Mann und Frau bestimmen.
Diese haben somit einen sehr grossen Ein-
fluss auf ihren Reifungsprozess und ihre
Einordnung in die Gesellschaft. Deshalb
sind auch, wie für jeden leicht festzustel-
len ist, die Fragen, die das Geschlecht
betreffen, heute ein Thema, das häufig
und offen in den Büchern, Zeitschriften,
Zeitungen und anderen sozialen Kommu-
nikationsmitteln behandelt wird.
Indessen greift zunehmend ein Sittenver-

' Vgl. II. Vat. Konzil, Konst. Gaudium et
Spes, Nr. 47: AAS 58 (1966), S. 1067.

* Vgl. Apost. Konst. Regimini Ecclesiae Uni-
versae, 15. August 1967, Nr. 29: AAS 59
(1967), S. 897.

fall um sich, bei dem die masslose Ver-
herrlichung des Geschlechtlichen zu den
ernstesten Anzeichen zu rechnen ist. Die-
ser ist mit Hilfe der sozialen Kommuni-
kationsmittel und der Schauspiele bereits
so weit fortgeschritten, dass er in den Be-
reich der Erziehung eingedrungen ist und
die allgemeine Mentalität vergiftet hat.
Wenn unter diesen Umständen Erzieher,
Pädagogen oder Moralisten dazu beitra-
gen konnten, dass die Werte, die jedem
der beiden Geschlechter eigen sind, besser
verstanden und in das Leben integriert
wurden, haben andere hingegen Meinun-
gen und Verhaltensweisen vorgetragen,
die zu den wahren sittlichen Forderungen
des Menschen in Widerspruch stehen,
und sind sogar so weit gegangen, dass
sie einen freizügigen Hedonismus begün-
stigen.
Die Folge davon ist, dass auch unter Chri-
sten Lehren, sittliche Normen und Lebens-
weisen, die bisher treu beobachtet wurden,
innerhalb einiger Jahre stark erschüttert
worden sind. Viele fragen sich heute an-
gesichts so vieler weitverbreiteter Meinun-
gen, die der von der Kirche empfangenen
Lehre entgegengesetzt sind, was sie noch
für wahr halten müssen.

Ethik und Seelsorge im Licht des Konzils

2. Die Kirche kann sich einer solchen
geistigen Verwirrung und einem solchen
Sittenverfall gegenüber nicht gleichgültig
verhalten. Es handelt sich hierbei näm-
lieh um eine für das persönliche Leben
der Christen und das gesellschaftliche Le-
ben unserer Zeit sehr bedeutsame Frage. *

Täglich müssen die Bischöfe die wachsen-
den Schwierigkeiten feststellen, mit de-
nen sowohl die Gläubigen zu ringen ha-

ben, um die gesunde Sittenlehre, beson-
ders im sexuellen Bereich, zur Kenntnis
zu nehmen, wie auch die Seelsorger, um
diese Lehre wirksam vorzutragen. Sie sind
sich dessen bewusst, dass ihr Hirtenamt
sie dazu verpflichtet, sich in diesem
schwerwiegenden Punkt der Nöte der
ihnen anvertrauten Gläubigen anzuneh-
men; auch sind über diesen Fragenkreis
von einigen Oberhirten und Bischofskon-
ferenzen schon bedeutende Dokumente
veröffentlicht worden. Da aber die irrigen
Meinungen und die sich daraus ergeben-
den falschen Verhaltensweisen sich über-
all noch weiter verbreiten, hat es die Kon-
gregation für die Glaubenslehre auf
Grund ihrer Aufgabe für die Gesamtkir-
che 2 und im Auftrag des Papstes für not-
wendig erachtet, die vorliegende Erklä-
rung zu veröffentlichen.

Aus dem Inhalt

Dokumentation
Erklärung der Kongregation für die Glau-
benslehre zu einigen Fragen der Sexualethik.

Perspektiven der Eschatologie

«Am gleichen Tisch»
Zu einer Initiative des Fastenopfers.

EKK Evangelisch-Katholischer Kommentar
zum Neuen Testament
Mit dem Erscheinen des ersten Bandes stellt
sich das grosse Kommentarwerk vor, an das
auch Fragen zu stellen sind.

Pastorale Ausbildung und Ökumene
Die 8. Basler Theologiestudententagung und
das 2. Churer Theologiestudententreffen.

Amtlicher Teil
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Natur und göttliches Gesetz

3. Die Menschen unserer Zeit sind immer
mehr davon überzeugt, dass die Würde
und die Berufung der menschlichen Per-
son es erfordern, dass sie im Licht der
Vernunft die Werte entdecken, die in ihre
Natur gelegt sind, sie unablässig weiter-
entfalten und im Hinblick auf einen im-
mer grösseren Fortschritt in ihrem Leben
verwirklichen.
Der Mensch aber kann in den Fragen der
Moral bei der Beurteilung der Werte nicht
einfach nach seinem persönlichen Belie-
ben verfahren: «Im Innern seines Gewis-
sens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das

er sich nicht selbst gibt, sondern dem er
gehorchen muss Denn der Mensch hat
ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen
eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben
seine Würde ist und gemäss dem er gerich-
tet werden wird». '
Ferner hat Gott uns Christen durch seine
Offenbarung seinen Heilsplan zu erken-
nen gegeben und uns Christus, den Er-
löser und Heiland, in seiner Lehre und
seinem Beispiel als die höchste und un-
veränderliche Lebensform hingestellt:
«Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis ge-
hen, sondern wird das Licht des Lebens
haben». *

Es kann deshalb keine wahre Förderung
der Würde des Menschen geben, wenn
nicht die wesentliche Ordnung seiner Na-
tur gewahrt wird. Gewiss haben sich in
der Geschichte der Zivilisation viele kon-
krete Umstände und Bedürfnisse des
menschlichen Lebens geändert und wer-
den sich noch weiter ändern; doch muss
sich jeder Wandel in den Sitten und jede
Lebensweise innerhalb der Grenzen hal-
ten, die durch die unveränderlichen Prin-
zipien gesetzt sind, welche in den konsti-
tutiven Elementen und den wesentlichen
Beziehungen der menschlichen Person
gründen; diese Elemente und Beziehun-
gen übersteigen die veränderlichen ge-
schichtlichen Umstände.
Diese Grundprinzipien, die die Vernunft
erkennen kann, sind enthalten im «ewi-
gen, objektiven und universalen göttli-
chen Gesetz, durch das Gott nach dem
Ratschluss seiner Weisheit und Liebe die
ganze Welt und die Wege der Menschen-
gemeinschaft ordnet, leitet und regiert.
Gott macht den Menschen seines Geset-
zes teilhaftig, so dass der Mensch unter
der sanften Führung der göttlichen Vor-
sehung die unveränderliche Wahrheit
mehr und mehr zu erkennen vermag». *

Dieses göttliche Gesetz ist für unsere Er-
kenntnis zugänglich.

Das Lehramt der Kirche

4. Zu Unrecht behaupten daher heute vie-
le, dass man weder in der menschlichen
Natur noch im geoffenbarten Gesetz eine
andere absolute und unveränderliche

Norm als Regel für unsere einzelnen
Handlungen finden könne als jene, die
im allgemeinen Gebot der Liebe und der
Achtung vor der menschlichen Würde
zum Ausdruck kommt. Als Beweis für
diese Behauptung führen sie an, dass die
sogenannten Normen des Naturgesetzes
oder die Vorschriften der Heiligen Schrift
nur als Ausdruck einer besonderen Kultur-
form in einem bestimmten geschichtlichen
Augenblick angesehen werden können.
In Wirklichkeit jedoch weisen die gött-
liehe Offenbarung und, in dem ihr eigenen
Bereich, auch die philosophische Erkennt-
nis dadurch, dass sie echte Erfordernisse
der Menschheit aufzeigen, notwendig auf
die Existenz unveränderlicher Gesetze hin,
die in die konstitutiven Elemente der
menschlichen Natur eingeschrieben sind
und die in allen vernunftbegabten Wesen
als identisch erscheinen.
Ferner hat Christus seine Kirche als «die
Säule und das Fundament der Wahrheit»
gegründet. • Unter dem Beistand des Hei-
ligen Geistes bewahrt sie ununterbrochen
und übermittelt sie ohne Irrtum die Wahr-
heiten der sittlichen Ordnung und inter-
pretiert authentisch nicht nur das geoffen-
barte positive Gesetz, sondern «auch die
Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus
dem Wesen des Menschen selbst hervor-
gehen» und die volle Entfaltung und die
Heilung des Menschen betreffen. Die Kir-
che aber hat im ganzen Verlauf ihrer Ge-
schichte bestimmten Vorschriften des Na-
turgesetzes immer eine absolute und un-
veränderliche Geltung zuerkannt und in
deren Übertretung einen Widerspruch zur
Lehre und zum Geist des Evangeliums
gesehen.

Die Sexualethik

5. Da die Sexualethik bestimmte Grund-
werte des menschlichen und christlichen
Lebens betrifft, wird diese allgemeine Leh-
re in gleicher Weise auch auf sie ange-
wandt. Es gibt in diesem Bereich Prinzi-
pien und Normen, die die Kirche ohne
Zögern stets als einen Bestandteil ihrer
Lehre überliefert hat, wie sehr auch die
Meinungen und Sitten in der Welt zu
ihnen im Gegensatz gestanden haben mö-
gen. Diese Prinzipien und Normen haben
ihren Ursprung keineswegs in einer be-
stimmten Kulturform, sondern in der Er-
kenntnis des Gesetzes Gottes und der
menschlichen Natur. Deshalb können sie
auch nicht unter dem Vorwand einer
neuen kulturellen Situation als überholt
angesehen oder in Zweifel gezogen wer-
den.
Es sind jene Prinzipien, die auch die An-
regungen und Richtlinien des Zweiten
Vatikanischen Konzils für eine Bildung
und Ordnung des gesellschaftlichen Le-
bens inspiriert haben, in welcher der glei-
chen Würde von Mann und Frau bei
gleichzeitiger Achtung ihrer Unterschiede

in gebührender Weise Rechnung getragen
wird, s

Als das Konzil von der «geschlechtlichen
Anlage des Menschen und seiner mensch-
liehen Zeugungsfähigkeit» gesprochen
hat, hat es betont, dass diese «in wunder-
barer Weise all das übertragen, was es

Entsprechendes auf niedrigeren Stufen
des Lebens gibt». » Darauf hat es in be-
sonderer Weise die Prinzipien und Re-
geln dargelegt, die die menschliche Ge-
schlechtlichkeit in der Ehe betreffen und
ihre Grundlage in der Finalität ihrer spe-
zifischen Funktion haben.

Diesbezüglich erklärt das Konzil, dass die
sittliche Qualität der dem ehelichen Leben
eigenen Akte, die entsprechend der wah-
ren menschlichen Würde gestaltet sind,
«nicht allein von der guten Absicht und
Bewertung der Motive abhängt, sondern
auch von objektiven Kriterien, die sich aus
dem Wesen der menschlichen Person und
ihrer Akte ergeben und die sowohl den
vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als
auch den einer wirklich humanen Zeu-
gung in wirklicher Liebe wahren».
Diese letzten Worte fassen kurz die Lehre
des Konzils zusammen — die im vorauf-
gehenden in derselben Konstitution aus-
führlicher dargelegt ist " — über die Fi-
nalität des Geschlechtsaktes und über das
wichtigste Kriterium für seine sittliche Be-
Wertung: es ist die Beachtung seiner Fi-
nalität, die diesem Akt seine Ehrbarkeit
gewährleistet.
Dasselbe Prinzip, das die Kirche aus der
göttlichen Offenbarung und der eigenen
authentischen Interpretation des Natur-
gesetzes schöpft, begründet auch ihre tra-
ditionelle Lehre, nach der der Gebrauch
der Geschlechtskraft nur in der rechts-
gültigen Ehe seinen wahren Sinn und sei-
ne sittliche Rechtmässigkeit erhält. 12

3 Gaudium et Spes, Nr. 16: AAS 58 (1966),
S. 1037.

« Jo 8,12.
® II. Vat. Konzil, Erklärung Dignitatis Hu-

manae, Nr. 3: AAS 58 (1966), S. 931.
« 1 Tim 3,15.
' Dignitatis Humanae, Nr. 14: AAS 58

(1966), S. 940; vgl. Pius XI., Enz. Casti
Connubii, 31. Dez. 1930: AAS 22 (1930),
S. 579—580; Pius XII., Ansprache vom
2. Nov. 1954: AAS 46 (1954), S. 671—672;
Johannes XXIII., Enz. Mater et Magistra,
15. Mai 1961: AAS 53 (1961), S. 457; Paul
VI., Enz. Humanae Vitae, 25. Juli 1968,
Nr. 4: AAS 60 (1968), S. 483.

8 Vgl. II. Vat. Konz., Erkl. Gravissimum
Educationis, Nr. 1,8: AAS 58 (1966), S.

729—730; 734—736; Gaudium et Spes, Nr.
29, 60, 67: AAS 58 (1966), S. 1048—1049;
1080—1081; 1088—1089.

» Gaudium et Spes, Nr. 51: AAS 58 (1966),
S. 1072.

1» Ebd., vgl. auch Nr. 49: a. a. O., S. 1069
bis 1070.

» Ebd., Nr. 49, 50: a. a. O., S. 1069—1072.
'2 Die vorliegende Erklärung erörtert nicht

weiter die sittlichen Normen des ge-
schlechtlichen Lebens in der Ehe, da diese
in den Enzykliken Casti Connubii und Hu-
manae Vitae klar dargelegt worden sind.
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Ziel der vorliegenden Erklärung

6. Die vorliegende Erklärung beabsich-
tigt nicht, alle Missbräuche der Ge-
schlechtskraft zu behandeln noch all das,

was die Beobachtung der Keuschheit mit
sich bringt, sondern vielmehr die Lehre
der Kirche bezüglich einiger besonderer
Punkte wieder in Erinnerung zu bringen,
da es sehr dringend erscheint, sich den
schwerwiegenden Irrtümern und den fal-
sehen Verhaltensweisen, die von vielen
weit verbreitet werden, entschlossen ent-
gegenzustellen.

Die vorehelichen Beziehungen

7. Manche fordern heute das Recht zum
vorehelichen Verkehr, wenigstens in den
Fällen, wo eine ernste Heiratsabsicht und
eine in gewisser Weise schon eheliche Zu-
neigung in den Herzen der beiden Partner
diese Erfüllung fordern, die sie als natur-
gemäss erachten. Dies vor allem dann,
wenn die Feier der Hochzeit durch äus-
sere Umstände verhindert wird oder wenn
diese intime Beziehung als notwendig er-
scheint, um die Liebe zu erhalten.
Diese Auffassung widerspricht der christ-
liehen Lehre, nach der jeder Geschlechts-
akt des Menschen nur innerhalb der Ehe
erfolgen darf. Denn wie fest auch immer
der Entschluss jener ist, die sich auf diese
verfrühten Beziehungen einlassen, so
bleibt doch die Tatsache, dass diese kei-
neswegs die Aufrichtigkeit und die Treue
der zwischenmenschlichen Beziehungen
von Mann und Frau zu gewährleisten
noch diese vor allem gegen Laune und
Begierlichkeit zu schützen vermögen.
Christus aber hat gewollt, dass diese Ver-
bindung beständig sei, und hat sie in ihrem
ursprünglichen Zustand, der auf der Ver-
schiedenheit der Geschlechter gründet,
wiederhergestellt. «Habt ihr nicht gele-

sen, dass der Schöpfer die Menschen am
Anfang als Mann und Frau geschaffen
hat und dass er gesagt hat: Darum wird
der Mann Vater und Mutter verlassen und
sich an seine Frau binden, und die zwei
werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht
mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott
verbunden hat, das darf der Mensch nicht
trennen». « Der hl. Paulus ist noch deut-
licher, wenn er sagt, dass, falls die Un-
verheirateten und Witwen nicht enthalt-
sam leben können, sie keine andere Wahl
haben als die beständige eheliche Verbin-
dung: «Es ist besser zu heiraten, als sich
in Begierde zu verzehren». " Durch die
Ehe nämlich wird die Liebe der Eheleute
zutiefst in jene Liebe hineingenommen,
mit der Christus auf unwiderrufliche Wei-
se die Kirche liebt; ^ die körperliche Ver-
einigung in Unzucht " hingegen entehrt
den Tempel des Heiligen Geistes, zu dem
der Christ geworden ist. Die körperliche
Vereinigung ist also nur dann rechtmässig,
wenn zwischen dem Mann und der Frau
eine endgültige Lebensgemeinschaft ge-
schlössen worden ist.
So hat es die Kirche immer verstanden
und gelehrt, " die übrigens auch im Den-
ken der Menschen und in den Zeugnissen
der Geschichte eine tiefe Übereinstim-
mung mit ihrer Lehre gefunden hat.
Die Erfahrung lehrt, dass die Liebe durch
die Festigkeit der Ehe geschützt werden
muss, damit die geschlechtliche Vereini-
gung in Wahrheit den Forderungen ihrer
eigenen Finalität und der menschlichen
Würde wirklich entsprechen kann. Diese
Forderungen verlangen einen Ehevertrag,
der durch die Gesellschaft bestätigt und
garantiert wird und der einen Lebensstand
begründet, der für die ausschliessliche
Verbindung des Mannes und der Frau
wie auch für das Wohl ihrer Familie und
der ganzen menschlichen Gemeinschaft

von grösster Bedeutung ist. Sehr häufig
schliessen nämlich die vorehelichen Be-
Ziehungen die Erwartung von Nachkom-
menschaft aus. Diese Liebe, die man für
eine eheliche Liebe hält, kann sich also
nicht, wie es absolut notwendig wäre, zur
Vater- und Mutterliebe entfalten. Oder,
wenn es doch geschehen sollte, wird es
sich zum Nachteil der Kinder auswirken,
die dann eines beständigen Zusammenle-
bens entbehren, wo sie heranwachsen soll-
ten, um den Weg und die Mittel für ihre
Eingliederung in das Gesamtgefüge der
Gesellschaft finden zu können.
Das gemeinsame Einvernehmen derer, die
eine Ehe eingehen wollen, muss also nach
aussen hin zum Ausdruck gebracht wer-
den, und zwar in einer Weise, dass dieses
auch vor der Gesellschaft Gültigkeit er-
hält. Was die Gläubigen betrifft, so müs-
sen sie ihre Zustimmung zur Gründung
einer ehelichen Lebensgemeinschaft ent-
sprechend den Gesetzen der Kirche aus-
drücken, jenen Konsens, der ihre Ehe zu
einem Sakrament Christi macht.

Die Homosexualität

8. Im Gegensatz zur beständigen Lehre des
kirchlichen Lehramtes und des sittlichen

is Vgl. Mt 19,4—6.
» 1 Kor 7,9.
15 Vgl. Eph 5,25—32.
i« Die geschlechtliche Vereinigung ausser-

halb der Ehe ist ausdrücklich verurteilt:
1 Kor 5,1; 6,9; 7,2; 10,8; Eph 5,5; 1 Tim
1,10; Hebr 13,4; und mit ausdrücklicher
Begründung: 1 Kor 6,12—20.

ii Vgl. Innozenz IV., Brief Sub catholicae
professione, 6. März 1254: DS 835; Pius II.,
verurteilte Thesen in dem Brief Cum sicut
aeeepimus, 14. November 1459: DS 1367;
Dekrete des Hl. Offiziums, 24. September
1665: DS 2045; 2. März 1679: DS 2148;
Pius XI., Enz. Casti Connubii, 31. Dez.
1930: AAS 22 (1930), S. 558—559.

Perspektiven der Eschatologie

Angesichts der Tatsache, dass die ernsthafte
Gefährdung menschlicher Zukunft zu einer
realen Möglichkeit geworden und auch ins
reflexe Bewusstsein vorgedrungen ist, lautet
heute die entscheidende Frage nicht mehr:
«Warum ist etwas und nicht nichts?», son-
dem: «Wozu das Ganze?» Solches nicht
mehr auf die Vergangenheit, sondern auf die
Zukunft ausgerichtete Interesse brachte in
den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von
säkularen Eschatologien hervor, die einander
fast turnusgemäss ablösten, sich oft auch
nebeneinander zu behaupten vermochten.
Die Theologie indessen hatte den Anschluss
vorerst wieder einmal verpasst, insofern
zweit- und drittrangige Themen das For-
schungsfeld beherrschten, während man doch
eigentlich hätte erwarten können, dass jene
Theologie, die nicht sonderlich viel von «ir-
dischen Wirklichkeiten» hielt, in den Eschata

ein ihrem Interesse entsprechendes Thema
finden konnte. Dooh Eschatologie blieb vor-
erst, was sie war: ein Anhängsel, etwas, das
«am Schluss», wenn überhaupt, «auch noch»
behandelt wurde.
Die Entdeckung der Eschatologie für Jesu
Botschaft und Existenz durch die protestan-
tische Theologie (vorab durch Johannes
Weiss und Albert Schweitzer), Ernst Blochs
«Das Prinzip Hoffnung», der fast magische
Begriff «Zukunft» führten schliesslich zu
jener Wende, die H. U. von Balthasar zu dem
bekannten Wort vom «eschatologischen
Bureau» veranlasste, das neuestens Überstun-
den macht.

Eschatologie als eine Qualität

Ein systematischer und zusammenfassender
Entwurf einer Eschatologie, wie ihn D. Wie-
derkehr ' nun vorlegt, war angesichts der
herrschenden Vielfalt von futuristischen Ten-
denzen und eschatologischen Strömungen
überfällig. Wiederkehr versteht Eschatologie
nicht «als spezielles Thema, das sioh abstrakt

und getrennt von den andern durchführen
lässt, sondern (als) eine Qualität, die gerade
dem zentralen Christusereignis, aber auch
der Wirklichkeit der Kirche eigen ist» (27).
In einem ersten, grundlegenden Kapitel deu-
tet er das «Christusgeschehen als eschatolo-
gisches Ereignis», äussert sich anschliessend
zum Thema «Innergeschichtliche und abso-
lute Zukunft», wendet sich dann der Frage
der «offenen und entschiedenen Zukunft» zu
und untersucht die «Überlagerung der Zei-
ten» in der christlichen Eschatologie, d. h.
die Beziehung zwischen der schon angebro-
chenen Gottesherrschaft, die aber noch n/cht
voll verwirklicht ist. Vor allem diese ersten
vier Kapitel des Buches dürften wegweisend
werden für die theologische Diskussion der
nächsten Jahre, insofern hier endlich einmal
systematisch und theologisch überzeugend
der Frage nach dem worin der Beziehung
zwischen profanem Fortschritt und Wachs-

' Die/rieh Wiederkehr, Perspektiven der
Eschatologie, Benziger Verlag, Zürich
1974, 316 S.
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Empfindens des christlichen Volkes haben
heute einige unter Berufung auf Beob-
achtungen psychologischer Natur damit
begonnen, die homosexuellen Beziehun-

gen gewisser Leute mit Nachsicht zu beur-
teilen, ja sogar völlig zu entschuldigen.
Sie unterscheiden — was begriindetermas-
sen zu geschehen scheint — zwischen
Homosexuellen, deren Neigung sich von
einer falschen Erziehung, von mangeln-
der sexueller Reife, von angenommener
Gewohnheit, von schlechten Beispielen
oder anderen ähnlichen Ursachen herlei-
tet und eine Übergangserscheinung dar-
stellt oder wenigstens nicht unheilbar ist,
und Homosexuellen, die durch eine Art
angeborenen Trieb oder durch eine patho-
logische Veranlagung, die als unheilbar
betrachtet wird, für immer solche sind.
Was nun die Personen dieser zweiten Ka-
tegorie betrifft, kommen einige zu dem
Schluss, dass ihre Neigung derart natür-
lieh ist, dass sie für sie als Rechtfertigungs-
grund für ihre homosexuellen Beziehun-
gen in einer eheähnlichen aufrichtigen
Lebens- und Liebesgemeinschaft angese-
hen werden muss, sofern sie sich nicht im-
Stande fühlen, ein Leben in Einsamkeit
zu ertragen.
Sicher muss man sich bei der seelsorgli-
chen Betreuung dieser homosexuellen
Menschen mit Verständnis annehmen
und sie in der Hoffnung bestärken, ihre
persönlichen Schwierigkeiten und ihre so-
ziale Absonderung zu überwinden. Ihre
Schuldhaftigkeit wird mit Klugheit beur-
teilt werden. Es kann aber keine pastorale
Methode angewandt werden, die diese Per-
sonen moralisch rechtfertigen würde, weil
ihre Handlungen als mit ihrer persönlichen
Verfassung übereinstimmend erachtet
würden. Nach der objektiven sittlichen
Ordnung sind die homosexuellen Bezie-
hungen Handlungen, die ihrer wesentli-

chen und unerlässlichen Regelung beraubt
sind. Sie werden in der Heiligen Schrift
als schwere Verirrungen verurteilt und als
die traurige Folge einer Zurückweisung
Gottes dargestellt, Dieses Urteil der
Heiligen Schrift erlaubt zwar nicht den
Schluss, dass alle jene, die an dieser An-
omalie leiden, persönlich dafür verant-
wortlich sind, bezeugt aber, dass die homo-
sexuellen Handlungen in sich nicht in
Ordnung sind und keinesfalls in irgend-
einer Weise gutgeheissen werden können.

Die Masturbation

9. Sehr oft wird heute auch die überlieferte
katholische Lehre, wonach die Masturba-
tion einen schweren Verstoss gegen die sitt-
liehe Ordnung darstellt, in Zweifel gezogen
oder ausdrücklich geleugnet. Man behaup-
tet, dass Psychologie und Soziologie den
Beweis dafür erbringen, dass es sich dabei,
vor allem bei den heranwachsenden Ju-
gendlichen, um eine normale Erschei-
nungsform geschlechtlicher Entwicklung
handelt. Eine tatsächliche und schwere
Schuld würde nur insoweit vorliegen, als
der Handelnde mit freiem Willen einer
in sich abgekapselten Selbstbefriedigung
(«Ipsation») nachgeben würde, da in die-
sem Fall die Handlung von ihrem Wesen
her der liebenden Vereinigung zweier Per-
sonen verschiedenen Geschlechtes entge-
gengesetzt wäre, die nach manchen Au-
toren das Hauptziel beim Gebrauch der
Geschlechtskraft ist.
Diese Auffassung widerspricht der Lehre
und pastoralen Praxis der katholischen
Kirche. Was auch immer der Wert gewis-
ser Argumente biologischer oder philoso-
phischer Natur sein mag, deren sich die
Theologen mitunter bedient haben, Tat-
sache ist, dass sowohl das kirchliche Lehr-

amt in seiner langen und stets gleichblei-
benden Überlieferung als auch das sittli-
che Empfinden der Gläubigen niemals ge-
zögert haben, die Masturbation als eine
zuinnerst schwer ordnungswidrige Hand-
lung zu brandmarken. " Der Hauptgrund
für die Beurteilung ist, dass der freige-
wollte Gebrauch der Geschlechtskraft, aus
welchem Motiv er auch immer geschieht,
ausserhalb der normalen ehelichen Bezie-
hungen seiner Zielsetzung wesentlich wi-
derspricht; denn es fehlt ihm die von der
sittlichen Ordnung geforderte geschlecht-
liehe Beziehung, jene nämlich, die «den
vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch
den einer wirklich humanen Zeugung in
wirklicher Liebe» 20 realisiert. Nur für die-
se reguläre geschlechtliche Beziehung ist
jede freigewollte Ausübung der Ge-
schlechtlichkeit vorbehalten. Auch wenn

Rom 1,24—27: «Darum lieferte Gott sie
durch die Begierden ihres Herzens der Un-
reinheit aus, so dass sie ihren Leib durch
ihr eigenes Tun entehrten: sie vertauschten
die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie be-
teten das Geschöpf an und verehrten es
anstelle des Schöpfers — gepriesen ist er
in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott
sie entehrenden Leidenschaften aus: ihre
Frauen vertauschten den natürlichen Ver-
kehr mit dem widernatürlichen; ebenso
gaben die Männer den natürlichen Ver-
kehr mit der Frau auf und entbrannten in
Begierde zueinander; Männer trieben mit
Männern Unzucht und erhielten den ge-
biihrenden Lohn für ihre Verirrung». Vgl.
auch, was der hl. Paulus über die Knaben-
Schänder in 1 Kor 6,10 und 1 Tim 1,10
sagt.

" Vgl. Leo IX., Brief Ad splendidum niten-
tis, 1054: DS 687—688; Dekret des Hl.
Offiziums, 2. März 1679: DS 2149; Pius
XII., Ansprache vom 8. Okt. 1953: AAS
45 (1953), S. 677—678; vom 19. Mai 1956:
AAS 48 (1956), S. 472—473.

2» Gaudium et Spes, Nr. 51: AAS 58 (1966),
S. 1072.

tum der Gottesherrschaft nachgegangen
wird. Das Problem war zwar vom Konzil
bereits gestellt (vgl. GS, 39) und von der Be-
freiungstheologie aufgegriffen worden. Aber
ersteres hatte bloss auf die Faktizität einer
solchen Beziehung hingewiesen, ohne zu sa-

gen, worin diese nun besteht, während die
letztere diesbezüglich theologische Reflexion
und soziologische Optionen bunt durcheinan-
dermischte.
Ausgehend von der Auferweckung des Flei-
sches als Symbol menschlicher Ganzheit
stellt Wiederkehr den /'etzigen Menschen als

Träger einer wirksamen Verheissung dar
(88), welche uns die Vollendung unrerer Welt
und der jetzt sich entscheidenden Geschichte
darstellt (100). Diese Vollendung menschli-
chen Daseins und menschlicher Geschichte
liegt demzufolge nicht mehr nur in einer noch
entzogenen und geheimnisvollen Zukunft, so
dass sie nur als solches ausstehendes Geheim-
nis in die Gegenwart hineinragte, selbst also
bloss negativ bestimmt wäre. Vielmehr be-
kennt sich das Christentum in Jesus, in seiner
Existenz, seinem Tod und seiner Auferwek-

kung bereits zur angefangenen Realisierung:
«So stark ist sogar die Realpräsenz (der Herr-
sohaft Gottes), dass christliche Eschatologie
nicht mehr von der Zukunft her die Kate-
gorien zur Interpretation Jesu bezieht, son-
dern umgekehrt ihre Interpretation der Zu-
kunft aus der Gegenwärtigkeit Jesu er-
hält» (138).

Anspruch der Eschatologie

Eschatologie stellt aber auch konkrete Anfor-
derungen an die Kirche (wobei Kirche und
Gottesherrschaft nicht zwei gleichzusetzende
Grössen sind, sondern diese jene vielmehr
kritisch korrigiert), ebenso wie sie Ansprüche
an die Erfahrungen und Entscheidungen des
einzelnen anmeldet (Kap. 5 und 6). Anschlies-
send behandelt Wiederkehr das Problem der
geschichtlichen Erfahrung als Kontinuität
und Diskontinuität («Was bleibt von dem,
was ich jetzt tue?») und untersucht das Span-
nungsverhältnis zwischen individueller und
solidarischer Hoffnung im Horizont der
Eschatologie (Kap. 7 und 8). Im 9. Kapitel

(«Das Eschaton als Qualifizierung, Kritik und
Aufhebung der Gegenwart») zieht der Ver-
fasser eine Bilanz, «die uns nicht nur in der
Reflexion, sondern vor allem auch in der
christlichen und kirchlichen Praxis leiten
soll» (287). Den Band beschliesst ein Ab-
schnitt über «bleibende Aufgaben der Escha-
tologie».
Ein unüberbietbarer Vorteil des vorliegen-
den Entwurfs liegt darin, dass sich der Ver-
fasser streng an die Quellen, d. h. an die Aus-
sagen der Schrift hält. Einerseits kommt er
so dem Postulat einer biblischen Eschatolo-
gie nach, anderseits befähigt ihn gerade diese
Art der Durchführung, eine kritische Distanz
zu halten zu rein säkularen Eschatologien,
ebenso wie zu jenen früheren, nicht sehr weit
vorangetriebenen dogmatischen Ansätzen
spekulativer Theologie aus der Werkstatt der
Nur-Systematiker. Es wird nun eine sehr drin-
gende und notwendige Aufgabe der prakti-
sehen Seelsorge sein, das hier theologisch
Durchdachte und Aufgearbeitete in die
Sprache der Verkündigung zu übersetzen.

/ore/ /mftuc/i
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es nicht möglich ist, eindeutig zu belegen,
dass die Heilige Schrift diese Sünde als

solche ausdrücklich verwirft, hat es doch
die kirchliche Überlieferung richtig ver-
standen, dass diese immer dann im Neuen
Testament verurteilt wird, wenn von der
«Unreinheit», von der «Schamlosigkeit»
und von anderen Lastern gegen die
Keuschheit und Enthaltsamkeit die Rede
ist.

Die soziologischen Erhebungen können
die Häufigkeit dieses ordnungswidrigen
Verhaltens nach den Orten, der Bevölke-

rung und den Umständen anzeigen. Auf
diese Weise können Daten gewonnen wer-
den, aber diese Daten stellen kein Krite-
rium für die Beurteilung des sittlichen
Wertes der menschlichen Handlungen
dar. 21 Die Häufigkeit des Auftretens der
betreffenden Handlungen muss sicherlich
im Zusammenhang mit der dem Men-
sehen als Folge der Erbsünde innewoh-
nenden Schwäche gesehen werden, aber
auch im Zusammenhang mit dem Verlust
der Gottbezogenheit und mit der Verwil-
derung der Sitten, die sowohl durch eine
Kommerzialisierung des Lasters, einer
schrankenlosen Freizügigkeit im Schau-
geschäft und auf dem Bücher- und Zeit-
schriftenmarkt, als auch durch den Ver-
lust des Schamgefühls, dem eine Wach-
terrolle für die Keuschheit obliegt, ver-
ursacht wird.
Die moderne Psychologie bietet hin-
sichtlich der Masturbation eine Reihe von
gültigen und nützlichen Daten zur For-
mulierung eines ausgewogenen Urteils
über die sittliche Verantwortlichkeit und
zur Orientierung einer speziellen Seelsorge.
Sie kann die Augen dafür öffnen, wie die
mangelnde Reife in der Adoleszenz, die
zuweilen auch nach dem Pubertätsalter
anhalten kann, oder der Mangel an seeli-
schem Gleichgewicht oder auch eine an-
genommene Gewohnheit auf das Verhal-
ten Einfluss nehmen können, indem sie
die Freiwilligkeit der Handlungen herab-
mindern und dadurch bewirken, dass sub-
jektiv gesehen nicht immer eine schwere
Schuld vorliegt. Im allgemeinen darf je-
doch nicht von vornherein das Fehlen
einer schweren Verantwortung angenom-
men werden. Dies hiesse nämlich, die sitt-
liehe Entscheidungsfähigkeit der Men-
sehen zu verkennen.

Um sich in der praktischen Seelsorge ein
angemessenes Urteil in den einzelnen kon-
kreten Fällen zu bilden, wird das gewohn-
heitsmässige Verhalten der Menschen in
seiner Gesamtheit in Betracht gezogen
werden müssen; und zwar nicht allein was
die Übung von Liebe und Gerechtigkeit
angeht, sondern auch was die Sorge um
die Beobachtung des besonderen Gebotes
der Keuschheit betrifft. Man wird beson-
ders darauf achten, ob man sich der not-
wendigen natürlichen und übernatürli-
chen Mittel bedient, die die christliche
Askese auf Grund ihrer langen Erfahrung

empfiehlt, um die Leidenschaften zu be-
herrschen und der Tugend zum Fortschritt
zu verhelfen.

TodsUnde und sittliche Ordnung

10. Die Beobachtung des Sittengesetzes
im Bereich der Sexualität und die Übung
der Keuschheit werden vor allem durch
die lauen Christen und durch die heutige
Tendenz, die Wirklichkeit der schweren
Sünde möglichst einzuschränken, wenn
nicht gar, zumindest in dem konkreten
menschlichen Leben, vollkommen zu
leugnen, nicht wenig in Frage gestellt.
Manche behaupten sogar, dass die schwe-
re Sünde, die den Menschen von Gott
trennt, nur in der unmittelbaren und for-
mellen Ablehnung bestehen würde, wo-
durch sich der Mensch dem Ruf Gottes
widersetzt, oder auch in einer Egozentrik,
die bewusst und vollständig die Liebe zum
Nächsten ausschliesst. Nur dann, so sagt
man, setze die «Grundentscheidung» ein,
d. h. jene Entscheidung, die die mensch-
liehe Person vollkommen beansprucht
und die für das Zustandekommen einer
Todsünde erforderlich ist. Durch diese

Entscheidung nähme der Mensch aus der
Mitte seiner Persönlichkeit heraus eine
Grundhaltung gegenüber Gott und den
Mitmenschen ein oder bestätige sie. An-
dererseits würden die als peripher be-
zeichneten Handlungen (die, wie man be-
hauptet, im allgemeinen keine entschei-
dende Wahl beinhalten) gar nicht bis zu
einer Änderung der Grundentscheidung
führen, umso weniger als sie häufig, wie
man beobachtet, aus einer Gewohnheits-
haltung hervorgehen. Sie können daher
zwar die Grundentscheidung schwächen,
aber nicht gänzlich ändern. Nach diesen
Autoren ereignet sich deshalb eine Ände-
rung in der Grundentscheidung gegenüber
Gott im Bereich des Geschlechtlichen viel
schwerer, da dort der Mensch im allge-
meinen die sittliche Ordnung nicht über-
legt und freiwillig überschreitet, sondern
mehr unter dem Einfluss seiner Leiden-
schaft, aus Schwäche und mangelnder
Reife oder manchmal auch aus der Ein-
bildung heraus, gerade auf diese Weise
seine Liebe zum Nächsten unter Beweis
zu stellen. Dazu kommt oft noch der
Druck, der vom gesellschaftlichen Milieu
ausgeübt wird.
In der Tat, es ist die Grundentscheidung,
die letztlich die sittliche Verfassung des
Menschen bestimmt. Sie kann jedoch auch
durch Einzelhandlungen grundlegend ge-
ändert werden, vor allem dann, wenn diese

— wie es häufig der Fall ist — bereits
durch voraufgehende, weniger entschie-
dene Handlungen vorbereitet werden. Auf
jeden Fall ist es nicht wahr, dass nicht eine
einzige dieser Handlungen ausreichen
könnte, um eine schwere Sünde zu bege-
hen.
Nach der Lehre der Kirche besteht die

schwere Sünde als Auflehnung gegen Gott
nicht nur in der formalen und direkten
Ablehnung des Gebotes der Liebe. Sie
besteht gleichermassen auch in jenem Wi-
derspruch zur echten Liebe, der in jeder
freigewollten Überschreitung eines jeden
sittlichen Gesetzes in einer wichtigen Sa-
che miteingeschlossen ist.

Christus selbst hat das zweifache Gebot
der Liebe als die Grundlage des sittlichen
Lebens bezeichnet. Von diesem Gebot
aber «hängen das ganze Gesetz und die
Propheten ab». 22 Es umfasst also alle
übrigen Einzelgebote. Dem jungen Mann,
der ihn fragt: «Was muss ich tun, um das

ewige Leben zu erlangen?» antwortet Je-

sus: «Wenn du in das Leben eingehen
willst, halte die Gebote: Du sollst nicht
töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, kein
falsches Zeugnis geben; ehre Vater und
Mutter und liebe deinen Nächsten wie
dich selbst». 23

Der Mensch sündigt also nicht nur dann
schwer, wenn seine Handlung aus der di-
rekten Verachtung der Liebe Gottes und
des Nächsten hervorgeht, sondern auch,
wenn er bewusst und frei aus irgendeinem
Grund sich für etwas entscheidet, was
einen schweren Verstoss gegen die sitt-
liehe Ordnung darstellt. Wie schon oben
erwähnt, ist in diese Entscheidung bereits
die Verachtung des göttlichen Gebotes
miteingeschlossen: Der Mensch wendet
sich von Gott ab und geht seiner Liebe
verlustig. Nach der christlichen Überlie-
ferung und der Lehre der Kirche wie auch
nach dem Zeugnis der gesunden Vernunft
beinhaltet die sittliche Ordnung der Se-
xualität Werte von so grosser Bedeutung
für das menschliche Leben, dass jede di-
rekte Verletzung dieser Ordnung objek-
tiv schwerwiegend ist. 24

Es ist wahr, dass es bei den geschlechtli-
chen Verfehlungen in Anbetracht ihrer
Natur und ihrer Ursachen viel leichter eine

Beeinträchtigung der völlig freien Zu-
Stimmung geben kann. Dies fordert dazu
auf, mit Klugheit und Umsicht bei der
Beurteilung der Verantwortlichkeit der
jeweiligen Personen vorzugehen. Hier gilt

21 «Wenn die soziologischen Untersuchungen
für uns von Nutzen sind, um die Men-
talität unserer Umgebung besser kennen-
zulernen, die Sorgen und Nöte jener,
an die wir das Wort Gottes richten,
wie auch die Widerstände, die die
menschliche Vernunft unserer modernen
Zeit ihm entgegenhält durch die weitver-
breitete Auffassung, dass es ausserhalb der
Wissenschaft keine berechtigte Form des
Wissens gebe, so dürften die Schlussfolge-
rungen solcher Untersuchungen in sich
selbst kein entscheidendes Wahrheitskrite-
rium darstellen»: Paul VI., Apost. Schrei-
ben Quinque iam anni, 8. Dez. 1970: AAS
63 (1971), S. 102.

22 Mt 22,40.
23 Mt 19,16—19.
24 Vgl. oben Anmerkungen 17 und 19; Dekret

des Hl. Offiziums vom 18. März 1666: DS
2060; Paul VI., Enz. Humanae Vitae, Nr.
13, 14: AAS 60 (1968), S. 489—496.
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es vor allem, sich das Schriftwort in Er-
innerung zu bringen: «Der Mensch sieht
das Äussere, Gott aber schaut in das

Herz». 25 Wenn diese Klugheit in der Be-

urteilung der subjektiven Schwere einer
sündhaften Handlung empfohlen wird,
heisst das jedoch keineswegs, dass man
der Auffassung sein dürfe, im Bereich des

Geschlechtlichen könnten keine schweren
Sünden begangen werden.
Die Seelsorger müssen deshalb mit Ge-
duld und Güte vorgehen. Doch ist es ihnen
nicht gestattet, die Gebote Gottes auszu-
höhlen noch die Verantwortlichkeit der
Menschen über die Massen einzuschrän-
ken: «Es ist eine hervorragende Form der
Liebe zu den unsterblichen Seelen, wenn
man in keiner Weise Abstriche an der heil-
samen Lehre Christi macht. Dies jedoch
muss immer von Geduld und Liebe be-

gleitet sein, für die der Herr selbst in sei-

nem Umgang mit den Menschen ein Bei-
spiel gegeben hat. Er ist gekommen, nicht
um zu richten, sondern um die Welt zu
retten; er war unversöhnlich mit der
Sünde, aber er war barmherzig mit dem
Sünder». 26

Tugend und Keuschheit

11. Wie bereits oben gesagt worden ist,
will die vorliegende Erklärung die Auf-
merksamkeit der Gläubigen in der heu-
tigen Situation auf gewisse Irrtümer und
Verhaltensweisen hinlenken, vor denen
sie sich in acht nehmen müssen. Die Tu-
gend der Keuschheit beschränkt sich aber
nicht nur auf die Vermeidung der erwähn-
ten Verfehlungen. Sie verlangt vielmehr
auch, dass gewisse positive und höhere
Güter, die es zu erlangen gilt, vor Augen
gestellt werden. Sie ist eine Tugend, die
die ganze Persönlichkeit in ihrem inneren
und äusseren Verhalten prägt.
Diese Tugend soll die Menschen in den
verschiedenen Lebensständen auszeich-
nen: die einen im Stand der Jungfräulich-
keit oder in der gottgeweihten Ehelosig-
keit, einer hervorragenden Weise, sich
leichter mit ungeteiltem Herzen allein
Gott hinzugeben; 27 die anderen, in der
für alle vom Sittengesetz bestimmten Wei-
se, je nachdem ob sie verheiratet oder un-
verheiratet sind. Jedenfalls bleibt die
Keuschheit in keinem Lebensstand auf
eine rein äussere Verhaltensweise be-
schränkt, sondern muss das Herz des
Menschen reinhalten nach dem Worte
Christi: «Ihr habt gehört, dass gesagt wor-
den ist: Du sollst nicht die Ehe brechen.
Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch
nur lüstern ansieht, hat in Gedanken schon
Ehebruch mit ihr begangen». 28

Die Keuschheit ist in jener Enthaltsam-
keit miteinbegriffen, die der hl. Paulus zu
den Gaben des Heiligen Geistes rechnet,
während er die Ausschweifung als ein für
den Christen besonders unwürdiges La-
ster verurteilt, das ihn vom Himmelreich

ausschliesst. 29 «Es ist der Wille Gottes,
dass ihr heilig lebt. Meidet also die Un-
zucht; jeder von euch soll mit seiner Frau
in heiliger und ehrfürchtiger Weise ver-
kehren, nicht in leidenschaftlicher Begier-
de wie die Heiden, die Gott nicht kennen.
Keiner überschreite seine Rechte und be-

trüge seinen Bruder im Handel Denn
Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein
zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das

verwirft, der verwirft also nicht Men-
sehen, sondern Gott, der euch seinen Hei-
ligen Geist schenkt», so «Von Unzucht
aber und Schamlosigkeit jeder Art oder
von Habsucht soll bei euch, wie es sich
für Heilige gehört, nicht einmal die Rede
sein. Auch Sittenlosigkeit, albernes und
zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht
für euch, sondern Dankbarkeit. Denn das

sollt ihr wissen: kein unzüchtiger, schäm-
loser oder habsüchtiger Mensch — d. h.
kein Götzendiener — erhält ein Erbteil im
Reiche Christi und Gottes. Niemand täu-
sehe euch mit leeren Worten; dadurch
kommt der Zorn Gottes über die Unge-
horsamen. Habt darum nichts mit ihnen
gemein! Denn einst wart ihr Finsternis,
jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht
geworden. Lebt als Kinder des Lichtes!» si

Der Apostel nennt zudem ganz klar das

eigentlich christliche Motiv für die Übung
der Keuschheit, wenn er die Sünde der
Unkeuschheit verurteilt nicht nur inso-
fern diese Handlung dem Nächsten oder
der sozialen Ordnung ein Unrecht zufügt,
sondern weil der Unkeusche Christus be-

leidigt, der ihn mit seinem Blut erlöst hat,
und ferner weil er Glied des Leibes Chri-
sti und Tempel des Heiligen Geistes ist:
«Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder
Christi sind? Darf ich nun die Glieder
Christi nehmen und zu Gliedern einer
Dirne machen? Auf keinen Fall! Hütet
euch vor Unzucht! Jede andere Sünde, die
der Mensch tut, bleibt ausserhalb des Lei-
bes; wer aber Unzucht treibt, sündigt ge-
gen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht,
dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr
von Gott habt? Ihr seid nicht euer Eigen-
tum; denn für Lösegeld seid ihr freige-
kauft worden. Verherrlicht Gott in eurem
Leib!» 32

Je mehr die Gläubigen den Wert der
Keuschheit und ihrer notwendigen Funk-
tion in ihrem Leben als Männer und Frau-
en erfassen, um so mehr werden sie sich
durch eine Art geistiges Gespür dessen
bewusst werden, was diese Tugend for-
dert und empfiehlt; auch werden sie es

besser verstehen, anzunehmen und füg-
sam gegenüber der Lehre der Kirche aus-
zuführen, was das rechte Gewissen ihnen
in den konkreten Fällen befiehlt.

Erfordernisse für das christliche Leben

12. Mit bewegenden Worten beschreibt
der Apostel Paulus den schmerzlichen Wi-

derstreit, den der Mensch, Sklave der
Sünde, in seinem Innern erfährt: zwischen
dem «Gesetz seiner Vernunft» und einem
anderen «Gesetz in seinen Gliedern», das
ihn gefangen hält. 33 Doch kann der
Mensch durch die Gnade Jesu Christi aus
diesem «Todesleib» errettet werden. 34

Diese Gnade wird jenen Menschen zuteil,
die durch sie gerechtfertigt wurden und
die das Gesetz des Geistes und des Lebens
in Christus Jesus vom Gesetz der Sünde
frei gemacht hat. ss So beschwört der Apo-
stel diese Menschen: «Daher soll die Sün-
de euren sterblichen Leib nicht mehr be-

herrschen, und seinen Begierden sollt ihr
nicht gehorchen». 36

Diese Befreiung, die uns befähigt, Gott
in einem neuen Leben zu dienen, besei-

tigt weder die Begierde, die in der Erb-
sünde gründet, noch den Anreiz zum Bö-
sen von einer Welt her, die «ganz vom
Bösen beherrscht wird». 37 Deshalb er-
mahnt der Apostel die Gläubigen, die
Versuchungen in der Kraft Gottes zu
überwinden 38 und «den Schlichen des

Teufels zu widerstehen» s» durch den Glau-
ben, durch unaufhörliches Gebet und
durch Strenge gegenüber sich selbst im
Leben, um den Leib dem Geist dienstbar
zu machen. «
Das christliche Leben, das den Spuren
Christi folgt, fordert, dass ein jeder «sich
selbst verleugne und täglich sein Kreuz
auf sich nehme», getragen von der Hoff-
nung dass es vergolten wird: «Wenn wir
mit Christus gestorben sind, werden wir
auch mit ihm leben; wenn wir standhaft
bleiben, werden wir auch mit ihm herr-
sehen». ">3

Entsprechend diesen dringenden Ermah-
nungen müssen die Gläubigen auch in un-
serer Zeit, ja heute noch mehr als früher,
zu jenen Mitteln greifen, welche die Kir-
che schon immer empfohlen hat, um ein
keusches Leben zu führen: Zucht der Sin-
ne und des Geistes, Wachsamkeit und
Klugheit, um die Gelegenheiten zur Sün-

" 1 Sam 16,7.
2» Paul VI., Enz. Humanae Vitae, Nr. 29:

AAS 60 (1968), S. 501.
27 Vgl. 1 Kor 7,7.34; Konz, von Trient, Sess.

XXIV., can. 10: DS 1810; II. Vat. Konz.,
Konst. Lumen Gentium, Nr. 42, 43, 44:
AAS 57 (1965), S. 47—51; Bischofssynode,
De sacerdotio ministeriali, 2. Teil, 4 b:
AAS 63 (1971), S. 915—916.

28 Mt 5,28.
2» Vgl. Gal 5,19—23; 1 Kor 6,9—11.
301 Thess 4,3—8; vgl. Kol 3,5—7; 1 Tim 1,10.
31 Eph 5,3—8; vgl. 4,18—19.
321 Kor 6,15.18—20.
33 Vgl. Rom 7,23.
3i Vgl. Rom 7,24—25.
35 Vgl. Rom 8,2.
30 Rom 6,12.
3' 1 Jo 5,19.
38 Vgl. 1 Kor 10,13.
39 Eph 6,11.
40 Vgl. Eph 6,16.18.
« Vgl. 1 Kor 9,27.
42 Lk 9,23.
43 2 Tim 2,11—12.
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de zu vermeiden, Wahrung des Scham-
gefühls, Mass im Genuss, gesunde Be-
schäftigungen, eifriges Gebet und häufiger
Empfang der Sakramente der Busse und
der Eucharistie. Vor allem die Jugend soll
die Verehrung der unbefleckt empfange-
nen Gottesmutter eifrig pflegen und sich
ein Beispiel nehmen am Leben der Hei-
ligen und der anderen Gläubigen, insbe-
sondere jener Jugendlichen, die sich durch
keusche Reinheit ausgezeichnet haben.

Vor allem sollen alle die Tugend der
Keuschheit und ihren strahlenden Glanz
hochschätzen. Sie erhöht die Würde des

Menschen und macht ihn fähig zu wahrer,
hochherziger, selbstloser Liebe, die den
anderen achtet.

Die Verantwortung aller

13. Der Auftrag der Bischöfe ist es, den
Gläubigen die sittliche Lehre über die
Sexualität darzulegen, wie gross auch die
Schwierigkeiten sein mögen, die sich aus
den heute gängigen Denk- und Lebens-
gewohnheiten der Erfüllung dieser Auf-
gäbe entgegenstellen. Die überlieferte
Lehre muss vertieft und so dargelegt wer-
den, dass die Gläubigen auf Grund einer
entsprechenden Gewissensbildung mit den
neu entstandenen Situationen fertig zu
werden verstehen. Ferner soll sie behut-
sam auch das mitbeachten, was an Wah-
rem und Nützlichem über Sinn, Bedeu-
tung und Macht der menschlichen Sexua-
lität gesagt werden kann. Indes müssen
die Prinzipien und Normen des sittlichen
Lebens, die durch diese Erklärung neu
bekräftigt wurden, treu beachtet und auch
dargelegt werden. Vor allem wird man
die Gläubigen davon überzeugen, dass
die Kirche bei der Wahrung dieser Grund-
sätze nicht veralteten «Tabus» nachhängt
oder, wie oft behauptet wird, dem Vorur-
teil des Manichäismus erliegt; sie weiss
vielmehr mit Sicherheit, dass diese Grund-
sätze der göttlichen Schöpfungsordnung
und dem Geist Christi und darum auch
der Würde des Menschen entsprechen.

Aufgabe der Bischöfe ist es auch, darüber
zu wachen, dass an den Theologischen
Fakultäten und in den Seminarien im
Licht des Glaubens und unter Führung
des kirchlichen Lehramtes eine gesunde
Lehre vorgetragen wird. Ebenso werden
sie darum bemüht sein, dass das Gewis-
sen der Beichtväter richtig gebildet ist und
die katechetische Unterweisung so erfolgt,
dass die katholische Lehre treu und un-
verkürzt weitergegeben wird.
Den Bischöfen, Priestern und ihren Mit-
arbeitern kommt es zu, die Gläubigen da-
zu anzuhalten, wachsam zu sein gegen ir-
rige Ansichten, die oft in Büchern, Zeit-

" II. Vat. Konzil, Dekr. Inter Mirifica, Nr. 6:
AAS 56 (1964), S. 147.

" Gravissimum Educationis, Nr. 1: AAS 58
(1966), S. 730.

Schriften oder öffentlichen Vorträgen ge-
äussert werden.

Vor allem die Eltern und Jugenderzieher
werden sich bemühen, ihre Kinder und
Schüler durch eine ganzheitliche Erzie-
hung zu einer entsprechenden seelischen,
affektiven und sittlichen Reife zu führen.
Sie werden sie deshalb auch auf diesem
Gebiet mit Klugheit und in einer dem
Alter angemessenen Art unterweisen so-
wie beharrlich ihren Willen zu christlicher
Lebensgestaltung heranbilden, nicht nur
durch Ratschläge, sondern vor allem
durch das Beispiel ihres eigenen Lebens,
gestützt durch die Hilfe Gottes, die er
ihnen auf ihr Gebet hin gewähren wird.
Auch sollen sie die Jugend vor den vielen
Gefahren schützen, von denen sie noch
nicht die geringste Ahnung hat.

Die Künstler, Schriftsteller und jene, die
im Bereich der sozialen Kommunikation
tätig sind, müssen ihren Beruf in Über-
einstimmung mit ihrem christlichen Glau-
ben ausüben und sich des grossen Ein-
flusses bewusst sein, den sie auszuüben

vermögen. Sie sollen bedenken, «dass der
Vorrang der objektiven sittlichen Ord-
nung in allem und für alle gilt» und
dass es ihnen nicht erlaubt ist, diese aus

angeblichen ästhetischen oder aus wirt-
schaftlichen Gründen oder um des Erfol-
ges willen hintanzusetzen. Mag es um
Werke der Kunst oder Literatur, um
Schauspiele oder um die Verbreitung von
Nachrichten gehen: jeder muss auf seinem
Gebiet Taktgefühl, Diskretion, Augen-
mass und einen Sinn für die rechte Ord-

nung der Werte beweisen. Statt zur wach-
senden Aufweichung der Sitten beizutra-
gen, werden sie auf diese Weise helfen,
dem Verfall Einhalt zu gebieten oder so-

gar das sittliche Klima in der menschli-
chen Gesellschaft zu verbessern.
Alle gläubigen Laien werden entspre-
chend ihren Rechten und Pflichten im
Apostolat im gleichen Sinne ihren Beitrag
leisten.
Schliesslich seien alle an die Worte des
Zweiten Vatikanischen Konzils erinnert:
«Die Heilige Synode erklärt: Die Kinder
und Heranwachsenden haben ein Recht
darauf, angeleitet zu werden, die sittli-
chen Werte mit richtigem Gewissen zu
schätzen und sie in personaler Bindung
zu erfassen und Gott immer vollkomme-
ner zu erkennen und zu lieben. Daher rieh-
tet sie an alle Staatenlenker und Erzieher
die dringende Bitte, dafür zu sorgen, dass
die Jugend niemals dieses heiligen Rech-
tes beraubt werde». «
Diese Erklärung zu einigen Fragen der
Sexualethik hat Papst Paul VI. in der dem
unterzeichnenden Präfekten der Kongre-
gation für die Glaubenslehre am 7. No-
vember 1975 gewährten Audienz gebilligt
und bekräftigt sowie deren Veröffentli-
chung angeordnet.
Gegeben zu Rom, bei der Kongregation
für die Glaubenslehre, am 29. Dezember
1975.

Fran/o Kard/naZ Seper
Präfekt

f P. Jérôme Z/amer OP
Titularerzbischof von Lorium
Sekretär

«Am gleichen Tisch»
Zu einer Initiative des Fastenopfers

Um den Déjà-vu-Effekt tunlichst auszu-
schliessen, bemühte sich das Fastenopfer
wieder um thematische und formale Ab-
wechslung. Ob der Fülle der Unterlagen,
die eben ausgeliefert wurden, könnte man
leicht übersehen, dass dieses Mal nicht
nur Neues geboten, sondern auch etwas
völlig Neues von den einzelnen Pfarreien
erwartet wird.
Gemeinsam mit «Brot für Brüder» propa-
giert das Fastenopfer die Aktion «am
gleichen Tisch», d. h. es werden die Pfar-
reien gebeten — möglichst in ökumeni-
schem Rahmen —, während der kommen-
den Fastenzeit Suppentage oder Essen
mit einfachen Sparmenüs durchzuführen.
Völlig neu ist die Idee allerdings doch
nicht. An vielen Orten wird dies seit Jah-
ren getan. Die durchwegs positiven Ergeb-
nisse trugen dazu bei, die Aktion für die

gesamte Schweiz zu planen und durch
Hilfsmittel zu ermöglichen.
Wer nicht von der eigenen Erfahrung her
gleichsam die psychische Anlaufgeschwin-
digkeit mitbringt, wird vor dem Wie das
Warum ins Auge fassen.

Nicht der Reingewinn

Wer da glaubt, es handle sich um einen ge-
schickten Fangzug, um den Auswirkungen
der Rezession vorzubeugen, vermutet an
sich nichts Böses, aber etwas Falsches. Ei-
ne Steigerung des Sammelergebnisses
durch einen Reingewinn wird nicht inten-
diert und wäre allenfalls, um es schola-
stisch auszudrücken, als nicht unwillkom-
mener Doppeleffekt entgegenzunehmen.
Doch gescheiter liesse man das Ganze blei-
ben, als dass man etwas aufzieht, das an
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das Schlemmeressen des reichen Prassers

zugunsten des armen Lazarus in der Drit-
ten Welt gemahnt, auch wenn derartige
Dinners massive Gewinne abwerfen.
Eher ins Schwarze trifft, wer hier eine
nonverbale Aktion erkennt, wie sie heute
allenthalben grossgeschrieben werden
(recht geübtes Teilen war allerdings
schon immer eine nichtverbale Aktion
von beachtlicher Güte, auch als der neue
terminus technicus noch nicht bestand).

Zeichen lebendiger Hoffnung

Der Vorschlag zu diesen Fasten-Essen
steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Motto «auf Leben hoffen». Was
dadurch alles angesprochen ist, kann nicht
durch einen äussern Anlass bewerkstelligt
werden. Es soll aus vertiefter Glaubens-
einsieht erstehen, auf die die Bildungs-
arbeit in Schule und von der Kanzel aus
abzielt.
Wo aber Hoffnung lebendig ist, kapselt
sie sich nicht ab ins «stille Kämmerlein»,
sondern strahlt aus und steckt andere an.
Dazu können aber derartige Suppentage
dienen: ausserhalb des Kirchenraumes
Hoffnung auszustrahlen und erfahrbar zu
machen. Vielleicht werden davon Leute
angesteckt, die sie ebenso wie die Predigt
nur noch vom Hörensagen her kennen und
mit ihren Sorgen und Belastungen kaum
mehr zurecht kommen.
Aus der christlichen Hoffnung kann die
Dritte Welt nicht ausgeklammert werden.
Nicht nur sie selbst ist von Verzweiflung
bedroht. Auch wer weiss, welche nicht in
unserer Hand liegenden Faktoren den
Teufelskreis zementieren, könnte den Mut
sinken lassen. Demgegenüber gilt es im-
mer wieder, gestützt auf die endzeitliche
Verheissung, zur Verwirklichung des Got-
tesreiches beizutragen, das mit Jesus sei-

nen Anfang genommen hat und somit da-
zu, dass auch die Dritte Welt auf ein er-
fülltes Leben hoffen kann. Die Tatsache,
dass man sich aus Solidarität mit ihr ein-
mal den Gürtel enger schnallt, wiegt mehr
als ein blosses Lippenbekenntnis zur brü-
derlichen Verbundenheit.
Nur angetönt sei hier, was für eine Bedeu-
tung die Bibel dem Mahl und dem ge-
meinsamen Zu-Tische-Sitzen zumisst, u. a.
auch als Symbol für die endgültige Er-
füllung unserer Hoffnung.

Im gemeinsamen Auftrag

Wo die Aktion zusammen mit der refor-
mierten Gemeinde durchgeführt werden
kann, bedeutet sie zudem einen gewichti-
gen Schritt zur Erfüllung des von allen
Schweizer Synoden nachdrücklich bejah-
ten ökumenischen Auftrags. Vielleicht er-
innert man sich noch an die seinerzeit von
Prof. O. Cullmann zur Weltgebetswoche
ausgelöste Initiative und deren Begrün-
dung.

Das Zusammensein bei diesen Anlässen
kann und soll Ausdruck der beiden Kon-
fessionen gemeinsamen Hoffnung sein
und ebenso der Bereitschaft, das damit ge-
gebene Programm in die Tat umzusetzen.
Der nicht einer modischen Tendenz ent-
springende Wunsch engagierter Christen
nach einer Begegnung am Tisch des Herrn
konnte durch die gesamtschweizerische
Stellungnahme der Synode 72 mit ihrem
«Ja, wenn» und «Nein, aber» weder er-
füllt noch aus der Welt geschafft werden.
Es soll keineswegs der Eindruck erweckt
werden, die projektierte Aktion «am glei-
chen Tisch» bilde einen vollwertigen Er-
satz. Aber im Rahmen des derzeit Mög-
liehen könnte diese Tischgemeinschaft
doch das «Hungern» nach der euchari-
stischen andeuten. Dass wenigstens soviel
an Gemeinsamkeit möglich ist, müsste
doch voll ausgenützt werden.

Seit Jahren schimmerten die Kerzen an
den Kränzen, die dem EKK adventlich
vorausdufteten. Und siehe: Er ist erschie-
nen — wenigstens der erste Band '. Aber
die Propheten der beiden verantwortli-
chen Verlage künden für 1976 und 1977

gleich acht weitere Bände an. Ein anti-
zyklisches Programm erster Ordnung!
Was für Arbeitsgiganten da am Werk sein
müssen! Werden die Geldbeutel der Kon-
sumenten und die Maschinentasten der
Rezensenten mit ihnen Schritt halten kön-
nen? Jedenfalls darf man hoffen, das kei-
ner dieser Bände in der gleichen Zeit, wie
das so üblich geworden ist, auch schon
zum zweiten oder dritten Mal aufgelegt
wird. Aber werden die Ereignisse ihre
Propheten wirklich rechtfertigen? Oder
wird die Naherwartung der Parusie sich
wieder einmal zögernd zur Fernerwartung
verdünnen?

EKK stellt sieh vor

Doch Spass beiseite! Der erschienene
Band, so klein er sein mag, ist ein kräfti-
ger Spross, Verheissung und Erstlings-
gäbe zugleich. Die beiden Verlage haben
ihr Bestes getan. Das gewählte Papier ist
freundlich und angenehm. Die Schrift des

Kommentartextes wie auch der Anmer-
kungen ist schön. Diese Anmerkungen ste-
hen, in lesbarer Grösse geschrieben, in
zwei Kolonnen unter dem Haupttext. Da-
durch lockern sie das Schriftbild einer
Seite aüf und sind leichter zu lesen, als

wenn sie durchgezogen wären. Weniger

Erste Dringlichkeitsstufe

Wie das alles organisatorisch ablaufen
kann, wird durch zahlreiche Hinweise ein-
schliesslich Menüvorschläge noch einläss-
lieh dargestellt werden. Etwas aber sollte
vor der Detailplanung als Dringlichkeits-
stufe eins betrachtet werden: eine Abklä-
rung beim reformierten Pfarrer, ob er wil-
lens und in der Lage ist, die Suppentage
— oder wie man sie nennen will — öku-
menisch durchzuführen. Wenn jeder der
beiden Kollegen aus vornehmer Zurück-
haltung dem andern den Vortritt bezie-
hungsweise die Initiative überlassen will,
könnte es für die Durchführung zu spät
sein. Dabei wäre zu beachten, dass es hier
nicht um eine Fastenopfer-Spezialität
geht, sondern um eine von beiden Werken
gemeinsam geplante Initiative.

Gustav Ka/t

ansprechend sind die übergrossen Zwi-
schentitel im Kommentartext und die
Schrift der neutestamentlichen Überset-
Zungsabschnitte. Sie sollte nicht grösser
sein als die des Kommentartextes. Aber
auch ihr unverhältnismässig fetter Druck
ist für mein Empfinden unschön; er
sticht vom Kommentartext zur stark ab.
Soll das Pop-art sein? Das Übungsfeld
wäre schlecht gewählt.
Der Entschluss der Herausgeber, den
Kommentar in Text und Anmerkungen
aufzuteilen, war unzweifelhaft glücklich.
Das zeigt der Vergleich mit andern Kom-
mentarwerken wie etwa mit dem «Hand-
buch zum Neuen Testament». Arme
Fachleute, die ihr Wissen und Können in
den Panzer einer Überlieferung einzwän-
gen müssen, die keine Anmerkungen zu-
lässt. Arme Leser, die sich durch einen
solchen Text durchkämpfen müssen.

EKK will ein wissenschaftlicher Kom-
mentar sein, aber ausgerichtet auf Ver-
kündigung und Gemeindearbeit. Meines
Erachtens wurde dieses Ziel im erschie-
nenen Band, soweit das für einen Kom-
mentar möglich und ratsam ist, erreicht.
Dafür zeugt einmal die klare, im allge-
meinen stilistisch gute und im Vergleich
mit einigen andern wissenschaftlichen
Kommentaren einfache Sprache. Das
kann nicht nur der Fachmann lesen, der an
gutgenährte und überladene Satzschlan-

' Peter StaMmac/ter, Der Brief an Phile-
mon, Benziger Verlag Zürich — Neukir-
chener Verlag Neukirchen, 1975, 76 Sei-
ten, broschiert.

EKK Evangelisch-Katholischer Kommentar
zum Neuen Testament
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gen gewohnt ist und den ganzen Hin-
tergrund der Texte kennt, sondern auch
der Theologiestudent, der Pfarrer und der
Laienkatechet. Dafür zeugt auch der in-
haltliche Aufriss des ersten Bandes. Er
enthält zunächst einen Einleitungsteil, der
knapp und verständlich in verschiedene
Fragen, die der Philemonbrief aufwirft,
einführt. Ihm folgt der eigentliche Kom-
mentar zum gewählten neutestamentli-
chen Text mit einer Zusammenfassung der
Ergebnisse, einer Auslegungs- und Wir-
kungsgeschichte und einem Ausblick auf
die Möglichkeiten, die Aussagen und Leh-
ren des Briefs auf unsere Welt und Zeit
zu übertragen. Dann folgt abschliessend
ein Exkurs über die urchristlichen Haus-
gemeinden im Kleindruck.
In diesem Aufriss hat die Auslegungs-
und Wirkungsgeschichte eine entschei-
dende Aufgabe. Sie zeigt nämlich auf, wie
je nach den gesellschaftlich-politischen
Entwicklungen, denen die Ausleger im
Lauf der Kirchengeschichte ausgesetzt
waren, zwei grundlegende Möglichkeiten,
unsern Brief zu erklären, ergriffen und
verwirklicht wurden: eine mehr antien-
thusiastische, der daran lag, anhand unse-
res Briefs zu unterstreichen, dass der
christliche Glaube das gesellschaftliche
Ordnungsgefüge nur in den Horizont der
Einheit aller Glaubenden in Christus
rücke, es aber nicht aufsprenge und struk-
turmässig wandle, — und eine andere, die
das Gefälle des paulinischen Textes her-
ausarbeitete, den Herrn des Onesimus
sanft zu drängen, er möge seinen Sklaven
freilassen und Paulus als Mitarbeiter zur
Verfügung stellen. Diese zweite Mög-
lichkeit fügt sich auch eindeutiger in den
Horizont der paulinischen Christologie.
Erst von daher wird der Brief auch eine
Herausforderung an unsere Welt und Zeit.

Fragen an das Kommentarwerk

Der am Schluss des Bandes angefügte
Exkurs wirft für die weitere Planung des

EKK die Frage auf, ob in den folgenden
Bänden alle Exkurse jeweils am Ende ver-
einigt werden oder über den entsprechen-
den Band verteilt werden sollen. Es gibt
gute Gründe für das eine und das andere.
Wenn man die Zusammenfassung aller
Exkurse am Ende der Bände wählen will,
wäre es empfehlenswert, an geeigneter
Stelle im Kommentartext nicht nur durch
eine Anmerkung oder einen Klammerhin-
weis auf den entsprechenden Exkurs zu
verweisen, sondern am Schluss eines Ab-
schnitts auf einer eigenen Linie mit einem
(schlanken) Pfeil — unter Angabe der
Seitenzahlen des Exkurses.
Die Verlagsankündigung unseres Kom-
mentars weist darauf hin, dass das vorge-
sehene Kommentarwerk der historisch-
kritischen Methode verpflichtet sei und
die neuesten Ergebnisse der Forschung
verarbeiten werde. Man wird Peter Stuhl-

macher, dem Verfasser unseres Bandes,
das Zeugnis ausstellen müssen, dass seine
Arbeit diesem Leitbild des EKK, wenn es

herkömmlich verstanden wird, voll und
ganz entspricht. Trotzdem muss die Frage
gestellt werden, wie es denn hier mit der
modernen Linguistik und ihrem Anspruch
an die Auslegung des Alten wie des Neuen
Testaments steht. Die genannte Formu-
lierung der Herausgeber lässt nicht er-
kennen, ob man sich auch diesem An-
spruch öffnen will. Ebensowenig konnte
das der erste erschienene Band deutlich
machen. Ich weiss durchaus um die Frag-
Würdigkeit gewisser linguistischer Rieh-
tungen. Dennoch bin ich überzeugt, dass

man an einer Reihe von Forderungen der
Linguistik an die Auslegung nicht mehr
vorübersehen kann. Kein Kommentar-
werk wissenschaftlicher Prägung, das in
der Zukunft erscheinen soll, kann sich
diesen Forderungen einfach entschlagen.
Welchen Weg wird der EKK gehen?
Zur ökumenischen Richtung des EKK
und des Philemonbriefs von Stuhlmacher
möchte ich nicht viele Worte verlieren.
Dass die Zeit für ein ökumenisches Kom-
mentarwerk reif ist, kann man nicht über-
sehen. Der erschienene Band wäre auch
von einem katholischen Fachmann kaum
anders geschrieben worden. Die Fronten
verlaufen hier wirklich quer durch die
christlichen Kirchen, nicht ihren Grenzen
entlang. Da und dort wird man gewiss
Herkunft und Vergangenheit des Verfas-
sers noch spüren. Das soll auch so sein.
Dennoch ist man gespannt, wie etwa der
schon angekündigte Kommentar zum Rö-
merbrief oder Johannesevangelium und
Lukasevangelium ausfallen werden. Wird
der Römerbrief der eigenwilligen Stellung-
nähme Ulrich Wilckens in den Vorarbei-
ten zum EKK entsprechen? Wie immer
das ganze Werk sich entwickeln wird, es

wird gewiss ein Zeichen der Einheit und
der Verständigung und damit ein Zeichen
der Hoffnung auf eine grössere Zukunft
werden.

Kommentar zum Philemonbrief

Abschliessend darf der Schreibende ge-
wiss einige kritische Bemerkungen zur
Arbeit von Peter Stuhlmacher machen:

1. Ist mit /zo zzde/p/zo.y in Phlm 1 wirk-
lieh der Mitchrist «und Teilhaber an der
grossen Bruderschaft, welche die christ-
liehe Gemeinde darstellt» (S. 30) ge-
meint? Ich glaube im Gegenteil, dass Pau-
lus mit dem auffallenden /zo zzz/e/p/zos

ohne Personalpronomen in mehreren sei-

ner Briefeingänge den Dienstkollegen und
allenfalls Mitarbeiter bezeichnet. Aber
auch an andern Stellen wie etwa 1 Kor
16,12; 2 Kor 8,18.22.23 kann tzz/e/p/zos
kaum etwas anderes bedeuten. Diese Auf-
fassung ist merkwürdigerweise recht we-
nig verbreitet, aber meines Erachtens den-
noch überwiegend wahrscheinlich. Zwar

führt nicht einmal das Wörterbuch von
W. Bauer die genannte Bedeutung an,
wohl aber das Lexicon Graecum Novi
Testamenti auetore F. Zorell, Parisiis
1931, der unter ade/p/zos auf H. Bruder:
Die Verfassung der Kirche von den er-
sten Jahrhunderten der apostolischen
Wirksamkeit bis zum Jahr 175 n. Chr.,
Mainz 1904, 65.113 verweist. Sorgfältig
und überzeugend hat seinerzeit P. Gäch-
ter in: Petrus und seine Zeit, Innsbruck
1958, 339—351, den entsprechenden
Nachweis geführt.

2. Stuhlmacher glaubt, dass Phlm 11

ac/zrestos und ezzc/zreiZox schon zur Zeit
von Paulus wie zzc/zn'sZos und ezzc/znsfos

ausgesprochen wurden (Itazismus) und
daher «auch die Assoziation von ,un-
christlich' und ,sehr wohl christlich' er-
weckt haben» könnten (S. 39). Allein nach
Blass-Debrunner, Grammatik des neute-
stamentlichen Griechisch, » 1954, § 24 bie-
ten die attischen Inschriften erst von 150

n. Chr. an vereinzelte Belege für die Aus-
spräche von Eta als I. Stuhlmacher hat
sich hier offenbar an E. Lohse, Die Briefe
an die Kolosser und an Philemon, Göt-
tingen ' 1968, 279 Kritisch-exegeti-
scher Kommentar über das NT, begrün-
det von H. A. W. Meyer, 9. Abt. II " an-
geschlossen.

3. Es liegt Stuhlmacher im Zusammen-
hang seiner Auslegung (S. 44 f.) sehr dar-
an, 1 Kor 7,21 im Sinn des Philemonbriefs
folgendermassen zu verstehen und zu
übersetzen: «Du bist als Sklave berufen?
Lass dich das nicht anfechten! Falls du
aber doch freikommen kannst, nimm die-
se Gelegenheit erst recht (im Dienste Chri-
sti) wahr.» Er stützt sich dafür auf eine
1973 erschienene amerikanische Disser-
tation, in der nachgewiesen wird, dass da-
mais ein Sklave in Korinth nicht die Mög-
lichkeit besass, die Freilassung durch sei-

nen Herrn abzulehnen. Damit wäre das
übliche Verständnis der Stelle unmöglich
geworden: «Aber auch wenn du frei wer-
den kannst, lebe lieber als Sklave weiter.»
Die Beweisführung dieser Dissertation
und die Überlegungen von Stuhlmacher
mögen an sich zuverlässig sein. Dennoch
klingt die Stelle im Textzusammenhang
nun einmal anders, nämlich im Sinn der
zweiten Übersetzung. Sie hat zudem einen
harten philologischen Kern für sich, den
auch Stuhlmacher nicht erweichen konn-
te, nämlich das zz//' ez /:zzz in 7,21b, das be-
deutet: aber sogar dann, wenn Nicht
umsonst hat er diese Wendung durch seine
freie Übersetzung überspielt. Wir kennen
allerdings eine Handschrift aus dem 10.

Jh., in der das /czzz fehlt. Aber auf diesen
späten und einzigen Zeugen kann man
sich nicht verlassen.

4. Am Schluss seines Ausblicks auf die
Bedeutsamkeit unseres Briefs heute
schreibt unser Verfasser über die sozialen
Impulse, die der Phlm uns vermitteln
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könnte, den Satz: «Wir können dies frei-
lieh nur tun, wenn wir uns gleichzeitig ein-
gestehen, dass uns heute noch weithin
jene Gemeinden fehlen, die auf neue Wei-
se an die urchristliche Praxis anknüpfen
könnten, und dass man auch in der christ-
liehen Ethik noch weit davon entfernt ist,
eine Position und Theorie anbieten zu
können, welche eine wirklich durchgrei-
fende und dennoch nüchterne, dialekti-
sehe und wirklichkeitsbewusste Praxis des

Evangeliums ermöglicht.» (S. 69) So sehr
ich nicht nur die exegetische Arbeit von
Stuhlmacher, sondern auch die Anregun-
gen seiner Auslegungs- und Wirkungsge-
schichte des Phlm und seines Ausblicks
in die Gegenwart schätze, so meine ich
doch, dass dieser Satz eher wirklichkeits-
fremd klingt. Jene hier vermiesten Ge-

8. Basler Theologiestudententagung

Am ersten Wochenende des neuen Jahres
fand die 8. Theologiestudententagung der
Diözese Basel in Luzern statt. Dazu fan-
den sich gut fünfzig Studenten aus den
Studienorten Innsbruck, Tübingen, Rom,
Wien, Einsiedeln, Chur, Freiburg/Schweiz
und Luzern im Seminar St. Beat ein. Das
Ordinariat war durch Weihbischof Otto
Wüst, die Generalvikare Rudolf Alois
von Rohr und Joseph Candolfi und Bi-
schofssekretär Max Hofer, die Professo-
ren durch Rudolf Schmid und das Semi-
nar durch Regens Otto Moosbrugger, Sub-

regens Paul Zemp, Spiritual Fritz Schmid
und Fridolin Wechsler vertreten. Das
Thema lautete vielversprechend «pasto-
rale Ausbildung».

Pastorale Ausbildungsmöglichkeiten und
Erwartungen

In Gruppen lernten die Teilnehmer bei-
spielhaft den Ist-Zustand der pastoralen
Ausbildungsmöglichkeiten in Freiburg
und Luzern kennen: Während Freiburg
nur 12 Stunden in pastoralen Fächern
fordert, liegt die obligatorische Stunden-
zahl in Luzern bei 23. Somit beansprucht
die pastorale Ausbildung 6,5 % bezie-
hungsweise 12 % des ganzen Theologie-
Studiums.
Diese Studiensituation wurde anschlies-
send mit der pastoralen Wirklichkeit kon-
frontiert, auf die der Student nach dem
Studium trifft; vier kurze Vorträge lies-
sen verschiedene Aspekte aufleuchten:
Pfarrer Jenny von der Hofpfarrei Luzern
erwartete pragmatisch von jungen Mitar-

meinden und Gebietskirchen gibt es, we-
nigstens in Südamerika und andern Ent-
wicklungsländern. Es gibt aber auch eine
Theologie, die ernsthaft versucht, die sozi-
alen Impulse aus der Tiefe des Evange-
liums auf die Lage dieser Kirchen anzu-
wenden. Es gibt auch in Europa und an-
derswo christliche Ethiker, die sich
gründlich mit den sozialen Forderungen
der christlichen Botschaft an unsere Welt
und Zeit auseinandergesetzt haben und
noch auseinandersetzen. Im übrigen wer-
den wir kaum erwarten dürfen, dass der
ungeheure Lernvorgang, den die sich
überstürzenden Veränderungen unserer
Zeit in der ganzen Menschheit angeregt
haben, in wenigen Jahren weltweit Frie-
den, Gerechtigkeit und das ersehnte Pa-
radies auf Erden hervorzaubern wird.

Eugen RMctouW

beitern «einen gesunden Menschen, ge-
sunde Frömmigkeit und einen guten Theo-
logen». Vikar Reiner Krieger von St. An-
ton Luzern forderte persönliche Freiheit,
kritisches Denken und Offenheit. Nicht
die Bedingungen der Gegenwart, sondern
das Ziel müsste das Studium bestimmen;
so dürfe das Studieren nicht einseitig Vor-
bereitung auf eine fest umrissene Arbeits-
stelle sein, sondern solle die Einheit von
Theorie und Praxis, das heisst ein «Ver-
änderungswissen» anregen.
Sekundarlehrer Rudolf Gadient von Gel-
terkinden betonte die Notwendigkeit der
Selbstkritik und Kommunikationsfähig-
keit, die sich im Gespräch und im christ-
liehen Tun erweise. Das Theologiestudium
solle durch Psychologie und Psychagogik
und durch das Kennenlernen von religio-
sen, philosophischen und politischen Ten-
denzen der Gegenwart abgerundet wer-
den, um den Rahmen des nur Kirchlichen
zu sprengen. Die Menschwerdung erfor-
dere neue Wege, um im Nächsten Chri-
stus zu begegnen: die Haltung des Füsse-
Waschenden. Psychotherapeut Franx Xa-
ver Jans aus Luzern setzte zum ausgegli-
chenen kirchlichen Dienst die Ganzwer-
dung des Menschen und eine eigene reli-
giöse Erfahrung voraus. Kirche vollende
sich nicht im Wort iièer Gott, sondern in
der F/ewc/werdung des Wortes. In seiner
Praxis stelle er fest, dass das Fehlen des

Ergriffenseins die Hauptursache von De-
pressionen sei. Deshalb forderte er, dass
die kirchlichen Diener befähigt sein soll-
ten, Menschen zu einer eigenen Glaubens-
erfahrung hinzuführen. Diese Erfahrung
hänge aber eng mit einer eigenen Spiri-
tualität zusammen, welche die ge/e/Ue

Antwort auf den Anspruch der Offen-
barung sei.

Fragen

In einem Podiumsgespräch — von Sub-

regens Paul Zemp geleitet — wurden vor-
wiegend folgende Fragenkomplexe, die
sich aus den obigen Referaten in den ein-
zelnen Gruppengesprächen herauskristal-
lisiert hatten, dem Weihbischof, dem Re-
gens und Professor Schmid vorgelegt: 1.

Sind die Forderungen an einen jungen
Mitarbeiter, die Pfarrer Jenny aufstellt,
zu ideal? 2. Ist das Theologiestudium in-
tellektuell einseitig? Wäre eine Persönlich-
keitsbildung nicht auch von der Fakultät
zu leisten? 3. Wie steht's mit der Glau-
benserfahrung vor, während und nach
dem Studium? Eine innerliche oder eine
soziale Ausrichtung? 4. Ist der Praxisbe-
zug eine der Theologie inhärente Qualität
oder eine pastorale Fähigkeit und Tech-
nik? 5. Soll für jeden Theologiestuden-
ten eine Psychoanalyse gefordert werden?

Theorie und Praxis

Obwohl in der Diskussion, in welche das
Plenum öfters eingriff, aus Zeitgründen
nicht auf alle obigen Fragen fundiert ein-
gegangen werden konnte, Hessen sich doch
einige Antworten finden: Regens Moos-
brugger und Professor Schmid waren sich
einig, dass die Alternative der vierten Fra-
ge falsch sei, denn die Ausrichtung auf
eine Sendung erfordere sowohl eine theo-
logische, persönliche Ausbildung als auch
eine Einübung in pastorale Fertigkeiten.
Moosbrugger legte Wert darauf, dass
beim Praxisbezug die Gesellschaftskritik
unmittelbar mit der eigenen Persönlich-
keitsbildung zusammenhänge. Das Theo-
logiestudium sei aber eine Durststrecke
und bringe eine gewisse Frustration mit
sich: nicht alles könne gleichzeitig gelei-
stet werden, so dass in der studentischen
Wirklichkeit die Reflexion einen breite-
ren Raum als die Aktion einnehmen
müsse.
R. Knüsel stellte das rezeptive Abhängig-
sein des Studenten vom Professor in Fra-
ge, weil damit die Bewusstwerdung und
Kritik erstickt würden. F. Meier wünschte
sich einen christlich motivierten Praxis-
bezug, der — im Gegensatz zum Marxis-
mus — nicht auf ideologische Verände-
rung und Manipulation aus sei. Professor
Schmid wehrte sich gegen Vorwürfe, die
an der Fakultät mehr Praktika forderten,
indem er auf das bestehende Angebot hin-
wies. Eine Steigerung würde die koordi-
nativen Kräfte der Fakultät überfordern.
Psychotherapeut Jans hielt eine generelle
Psychoanalyse des Studienanfängers nicht
für sinnvoll, da sie nicht für jeden not-
wendig sei. Weihbischof Wüst — als ehe-

maliger Personalchef — sprach den
Wunsch aus, dass jeder Seelsorger als pri-

Pastorale Ausbildung und Ökumene
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märe Bedingung zum kirchlichen Dienst
die Kommunikationsfähigkeit mitbringen
sollte; nur so käme eine echte Begegnung
— im Zuhören-Können und in Beweg-
lichkeit — zustande.

Das Gespräch geht weiter

Die Studententagung nahm von zwei Brie-
fen Kenntnis, die Bischof Anton Hänggi
zugeschickt worden waren. Der erste ist

von allen Empfängern des Lektorats und
Akolythats im Dezember unterzeichnet
worden und hat die Bitte zum Inhalt,
«dass das Lektorat und Akolythat auch
der Frau erteilt werde». Das zweite Pa-

pier ist in Tübingen verfasst worden; das

Anliegen dreht sich um die Rolle des

Laientheologen angesichts der Admissio,
die nur an Diakonats- und Priesteramts-
kandidaten erteilt wird. Auf das Angebot
des Bischofs, der seine Gesprächsbereit-
schaft auf persönlicher Basis bekundete,
trat die Studententagung ein und wählte
einen vierköpfigen Ausschuss, der sich
mit Solothurn um die Klärung dieser Fra-
gen bemühen wird.

Dame/ AJaot/!

2. Churer Theologiestudententreffen

Seit Oktober 1975 kennen auch die künf-
tigen Churer Theologen die den Baslern
abgeguckte Einrichtung der diözesanen
Theologiestudententreffen. Gedacht ist
dieses nun zum zweiten Mal über die Run-
den gegangene Treffen als Begegnungs-
forum zwischen Studenten und Bistums-
leitung und der Studierenden untereinan-
der. Die Notwendigkeit und Wünschbar-
keit solcher Begegnung ergab sich aus der
Tatsache, dass immer mehr Diözesanen
ausserhalb Churs ihre Studienplätze haben
— sei es, dass sie sich zwecks Freiseme-
stern oder Weiterstudium «exilieren» oder
ihren Studiengang weitgehendst auswärts
absolvieren. Aus Luzern und Tübingen
kamen die meisten Teilnehmer zum Tref-
fen. Dazu stiessen noch Kollegen aus
Rom, Wien und Lantershofen / Bonn,
während sich die «Einheimischen» recht
spärlich zeigten. Zwei Absolventinnen des
3. Bildungsweges und drei andere Teil-
nehmerinnen unterstrichen deutlich, dass
auch in unserem Bistum die Frauen im
Kommen sind.

Erfahrungen mit der Ökumene

Nachdem man sich beim ersten Treffen
mit Fragen der Ausbildung, des Nach-
wuchses, der Pastoralplanung, der Regio-
nalseelsorge sowie der Mitarbeit von
Laien im kirchlichen Dienst (vollamtlich
und nebenamtlich) befasste, stand diesmal
die Ökumene im Blickfeld. Sie gab den
Gegenstand ab, um den herum sich am
4./5. Januar 1976 unsere Gespräche, Ver-

anstaltungen und Gottesdienste gruppier-
ten.

Am Sonntagnachmittag ging es vorerst
einmal darum, eine Ausgangsposition für
die Auseinandersetzung zu suchen. In
Gruppen wurden Eigenerfahrungen auf
dem Feld der Ökumene ausgetauscht und
diskutiert. Als zweites machte man sich an
ausgewählte Abschnitte des Synodendo-
kuments der Sachkommission 5 (Ökume-
nischer Auftrag in unseren Verhältnissen)
heran, um eine Vorstellung der Probleme,
wie sie sich heute auf Bistums- und Lan-
desebene zeigen, zu gewinnen. Nach Mei-
nung vieler klafft ein Graben zwischen
Kreisen, die an der Basis Ökumene ver-
wirklichen und den Kirchenführungen,
die nur harzig vorankommende Gesprä-
che und Auseinandersetzungen um theo-
logische Probleme führen. Dass Ökumene
weniger am Verhandlungstisch der Kir-
chenleitungen als im gegenseitigen prakti-
sehen Sich-Ausrichten auf den einen und
einigenden Herrn zu geschehen hätte, dar-
über herrschte Einmütigkeit.
Die Arbeit der Synode wurde begrüsst,
wenngleich der Verdacht, sie setze vages
Formulieren oft über offenes und geziel-
tes Engagement für die Sache, nicht von
ihr abgewendet werden konnte. Vermisst
wurden eindeutige Zielvorstellungen der
katholischen Seite zur Ökumene.

Als fruchtbar und sinnvoll erwies sich die
Einladung zweier Referenten mit Praxis-
bezug. Pfarrer Wirth aus Langnau a. A.
stellte uns einen wertvollen Beitrag über
Konfliktherde im zwischenkirchlichen
Bereich vor. Sein Bericht über Erfahrun-
gen mit Ökumene und über Verhaltens-
weisen speziell der Gemeinde Hessen ein-
mal mehr den Zwiespalt zwischen Sein
und Sollen hervortreten. Interessant und
wichtig waren seine Ausführungen zum
Verhältnis Identität mit der eigenen per-
sönlichen und kirchlichen Tradition und
Erscheinung sowie der Offenheit gegen-
über Fremdem. Erst wer seine Identität
finde, habe einem Gegenüber auch etwas
zu bieten in der konkreten Auseinander-
Setzung. Das Bild der Brücke, die erst ge-
schlagen werden kann, wenn die Pfeiler,
die sie tragen, fest verankert sind, illu-
strierte seine Ansicht. Allerdings wäre
restlose Identifikation von den einzelnen
Christen (auch den Amtsträgern) mit ihrer
Kirche eine unmögliche Forderung. Par-
tielle Identifikation hingegen sei unum-
gänglich, um nicht ins Leere hinein einen
Dialog führen zu müssen.

Pfarrer Aebi von der evangelisch-refor-
mierten Seite verwies auf die guten Er-
fahrungen mit der ökumenischen Zusam-
menarbeit im Räume Chur. Besonders die
Regelung der Mischehenfrage sei heute
weitgehend zur Zufriedenheit der vorher
diskriminierten protestantischen Seite ge-
löst. Vatikanum II und die Synode 72
seien Ereignisse, auf die auch der Refor-
mierte mit Freude blicke und an denen sich

punkto Dynamik und Reformwillen die
Kirchen der Reformation ruhig ein Bei-
spiel nehmen könnten. Besorgt fragte er
sich, ob die erstaunliche Integrationskraft
des Katholizismus angesichts der aufge-
tretenen Polarisierungen auch in Zukunft
wirksam sein werde. Die Spaltung inner-
halb der Reformierten sei ein Problem,
doch kein Widerspruch zum protestanti-
sehen Kirchenverständnis, das die Kirche
als unsichtbare Grösse nimmt, innerhalb
derer sich einzelne Gruppen als konkrete
Kirchen strukturieren. Auf die Frage, was
er als Reformierter vom Dialog mit der
katholischen Kirche erwarte, gab er eine
Antwort in acht Punkten: 1. Verwirkli-
chung der Abendmahlsgemeinschaft, 2.

Anerkennung des Besuchs ökumenischer
Gottesdienste als Erfüllung der Sonntags-
pflicht, 3. grössere Offenheit gegenüber
Formen des Gottesdienstes und der An-
dacht, 4. volles Ernstnehmen der Misch-
ehen, 5. gemeinsames Anpacken kirchli-
eher und sozialer Aufgaben, 6. häufigeres
und geschlosseneres Auftreten gegenüber
der nichtkirchlichen Öffentlichkeit, 7.
streckenweise ökumenischer Religionsun-
terricht und 8. Verzicht auf das Sprechen
vom Zurückkehren in den Schoss der Mut-
ter Kirche, an dessen Stelle die Rede vom
Sich-finden treten soll.

Amtskirchliche Ernüchterung

Nachdem Bischof Johannes Vonderach
der Eucharistie vorgestanden war, nahm
er einen ganzen Morgen und Vormittag
am Gespräch mit uns Studenten teil. We-

gen seinen nationalen und internationalen
Chargen auf dem Gebiet der Ökumene
konnte er auf unsere Fragen gut Auskunft
geben. Ein Beitritt der katholischen Kir-
che zum Weltkirchenrat scheitere am
Selbstverständnis auf unserer Seite und
an ungelösten Verfahrensfragen auf der
Gegenseite. Ein Kompromiss scheine sich
noch nicht abzuzeichnen. Rosiger stehen
die Aussichten auf Verständigung und
Kirchengemeinschaft mit der Orthodoxie.
Ziel der Ökumene sei die eine Kirche und
nicht ein Bund von Kirchen. Die eine Kir-
che stehe unter der Führung des Papstes,
anerkenne die sieben Sakramente und die
dogmatischen Beschlüsse der Tradition.
Dogmen Hessen sich nicht abschaffen,
wohl aber verständlicher ausfalten. Solche
Perspektiven wirkten auf manchen von
uns ernüchternd. Viele machten sich näm-
lieh ein anderes Bild von ökumenischem
Aufeinander-zugehen.
Die Frage nach der Identifikation mit dem
katholischen Selbstverständnis trat so
stark ins Bewusstsein der Versammelten.
Die meisten dürften sie als Reflexionsauf-
gäbe mit nach Hause genommen haben.
Dankbar war man dem Bischof jedenfalls,
dass er uns klaren Wein einschenkte und
nichts vernebelte. Immerhin relativierte er
seine vom letzten Konzil gestützte An-
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sieht auf zwei Seiten. Einerseits könne
nicht klar über die Grenzen der Kirche
gesprochen werden. Die Kirche als die
Gemeinschaft der in Christus Vereinten
sei als mystische Grösse jeder Berech-
nungskunst entzogen. Anderseits dränge
der Auftrag Christi zur Einheit die Kir-

chen zur Überwindung der institutionel-
len Trennung. Diese Zusammenführung
übersteige angesichts aller Schwierigkei-
ten jedoch weitgehend menschliches Kön-
nen und Vermögen. So bleibe uns nebst
allem Tun auch das Hoffen und Beten
als ökumenische Aufgabe.

Brnno Trasc/i

Amtlicher Teil

Bistum Basel

Bischofsweihe von Otto Wüst zum Weih-
bischof des Bistums Basel, Solothurn,
1. Februar 1976

Festprogramm
09.15 Einzug der Mitglieder der Diöze-

sankonferenz und des Domkapitels,
der Konzelebranten, der Äbte und
der Bischöfe.

09.30 Bischofsweihe:
Hauptkonsekrator: Dr. A. Hänggi,
Bischof von Basel;
Mitkonsekratoren: die Bischöfe.

12.00 Mittagessen der geladenen Gäste
im Grossen Saal des Landhauses.

Alle Priester sind gebeten, an diesem Tag
im Fürbittgebet der Kirche im Bistum
Basel, besonders des neuen Weihbischofs,
zu gedenken. Eine passende Oration fin-
det sich im neuen Messbuch (blauer Band)
Seite 1026.

ßtjc/tö//tc/te Ktmz/et

Mithilfe bei einer Forschungsarbeit

Ein Historiker ist daran, die Verehrung
Marias als Mt/tter vom Guten Bat zu er-
fassen. In diesem Sinn ist er dankbar für
Mitteilungen über Kapell- und Altarpatro-
zinien sowie Bruderschaften mit diesem
Titel; ebenso richtet sich das Interesse auf
Bilder in Kirchen und Kapellen mit der
Darstellung der Mutter vom Guten Rat.
Mitteilungen in diesem Sinn werden dank-
bar zur Weiterleitung entgegengenom-
men vom Bischöflichen Archiv des Bis-
turns Basel, Baselstrasse 61, 4500 Solo-
thurn.

Das Btsc/tö/Ztc/ze zlrc/ziv

Papstopfer 1975

Das Staatssekretariat von Papst Paul VI.
hat den Empfang des Papstopfers aus der
Diözese Basel Mitte Januar bestätigt und
verdankt. J. Kardinal Villot schreibt Herrn
Bischof Anton Hänggi: «Durch Vermitt-
lung der Apostolischen Nuntiatur in Bern
überwiesen Sie kürzlich an das Staatsse-
kretariat als Peterspfennig Ihrer Diözese
für das Jahr 1975 den Betrag von Fr.
143 969.75.

Der Heilige Vater hat mich beauftragt,
für die hochherzige Spende ein Wort auf-
richtigen Dankes und der Anerkennung
auszusprechen. Er sieht in dieser Gabe
nicht nur eine erneute Bekundung treuer
Verbundenheit mit dem Nachfolger des

heiligen Petrus, sondern auch einen be-
redten Beweis lebendiger Anteilnahme an
den grossen Anliegen der Weltkirche.
Mit dem Wunsche des heiligen Paulus
«Gnade, Erbarmen und Friede von Gott
dem Vater und von Christus Jesus, unse-
rem Herrn» (1 Tim 1,2) erteilt der Heilige
Vater Ihnen sowie allen Priestern und
Gläubigen der Diözese Basel von Herzen
Seinen Apostolischen Segen.»

Bistum Chur

Im Herrn verschieden

C/îrât/a« z! mon /Jenny
Christian Anton Henny wurde am 4. Juli
1901 in Obersaxen geboren; zum Priester
geweiht: 3. Juli 1927; Pfarrer in Surava
1928—1934; Pfarrer in Bonaduz 1934 bis
1976; gestorben im Kreuzspital in Chur
am 21. Januar 1976; beerdigt in Bonaduz
am 24. Januar 1976. R. I. P.

Priesterjubilare im Bistum Chur 1976

Diamantenes Priesterjubiläum

Am 16. Juli 1976 kann Ladw/g Jena/, Spi-
ritual in Sulgen, sein diamantenes Jubi-
läum feiern.

Goldenes Priesterjubiläum

Das goldene Priesterjubiläum feiern (Wei-
hetag 4. Juli 1926):
P/hs Br/tsc/ig/, Pfarresignat in Oberwil
(ZG); Matt/nas tomi, Spiritual-Resig-
nat in Walterswil (Baar); P/»7/pp JJuöert,
Pfarresignat in Vais; Rocco Pampa, Ka-
plan in Angeli Custodi (S. Carlo); Kar/
Sc/iea/jer, Domscholastikus in Chur; /!/-
/>erf Sfä/j/m, Pfarrer in Steinerberg; Otto
Stwtz, Pfarrhelfer in Schwyz; Jose/ Loge/,
Prof.-Res. in Lachen; Dr. Jose/ Sc/îre/-

Bestand an Seelsorgern und Stellen im Bistum Chur am 1. Januar 1976

Diözesane Seelsorger Ordens- Total
Seelsorger aus andern geistliche

Diözesen

Bistumsleitung, Kirchliches Gericht 13 13) — (—) — —) 13 13)

Theologische Hochschule 7 7) 2 2) l 1) 10 10)
Pfarrer 241 (241) 4 3) 28 31) 273 (275)
Pfarr-Rektoren, Pfarrvikare 20 20) 1 (—) 9 9) 30 29)
Pfarrhelfer, Kapläne, Vikare 107 (113) 10 9) 24 24) 141 (146)
Seelsorgeassistenten 16 14) 8 24 14)
Hausgeistliche 20 21) 7 7) 29 32) 56 60)
Lehrer, Katecheten 22 24) 10 (11) 9 9) 41 44)
Leiter von Arbeitsstellen 10 9) 1 1) 12 14) 23 24)
Spezialseelsorger 8 8) 27 (27) 48 45) 83 80)
Studenten 4 5) 3 6) 12 13) 19 24)
Resignate 83 71) 13 8) 3 3) 99 82)

551 (546) 86 (74) 175 (181) 812 (801)

Diözesane Seelsorger im Bistum
Ausserhalb des Bistums lebende Diözesangeistliche
— Studenten

— Fidei-Donum-Priester (Missionseinsatz)
— Andere Tätigkeiten
— Im Ruhestand

Pfarreien
Pfarr-Rektorate, Pfarrvikariate
Pfarrhelfereien und Kaplaneien

551 (546)

6 4)
11 11)
17 20)
11 9)

596 (590)

besetzt unbesetzt Total

277 (276) 31 (32) 308 (308)
30 28) — 1) 30 29)
70 72) 16 (15) 86 87)

377 (376) 47 (48) 424 (424)
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6er, Pfarresignat in Pfäffikon (SZ) (Wei-
hetag 31. Oktober); Peter Cap/azz, Pfarr-
résignât in Rabius (Weihetag 26. Dezem-
ber).

40 Jahre Priesterweihe

Dz7ize,v<:;r;pr/e.ïter

29. März: Dr. Hans 77c/zzz>>, Generalvikar
in Zürich.
5. Juli: Jose/ Ba.se/gza, Pfarrer in Riom;
Hugo Bas/er, Pfarrer in Kollbrunn; Kar/
ßauwgartrzer, Pfarresignat in Schwyz; 7o-
se/ Dzzz-sc/zez, Pfarrer in Sedrun; 7o/zaztzi

fgg/er, Vikar in Ibach; zl/ozs Fnc/er, Pfar-
rer in Rheinau; Frzec/rzc/z Hz'zg/er, Pfarrer
in Kilchberg; P/ccart/o Fza/wa, Pfarrer in
Roveredo; 7ose/ /Vz'gg, Pfarrer in Richters-
wil; Franz ßaz'c/z, Kaplan-Résignât in Gla-
rus; Gzzz't/o Fase//a, Verwalter in Zizers.

26. Juli: Dr. Hans Hrs von ßaß/zasar,
Schriftsteller, Basel.

25. Oktober: Dr. ^//ons ßez'c/z/zn, Pfarrer
in Sachsein.

/Vz'c/zfz/z'özesanpriesZer

5. April: ßerzz/zarz/ A7z'z7/er SMB, Spiritual
im Bodmer, Chur.
6. Juni: Heinr/c/i Freu OSB, Pfarrer in
Freienbach.
4. Juli: A/e/ztrac/ 5c/zez'wz7/er OSB, Spiri-
tual im Kloster Niederrickenbach.

25 Priesterjahre

/Jio'ze.vanprzester

1. Juli: zl/oz's ßaur, Pfarrer in Dietikon-
St. Josef; ß/ccarc/o ßeßrame///, Professor,
Cadenazzo; rt//ons Du/ner, Pfarrer in
Hinwil; Hermann Fzsc/z/z, Pfarrer in Tug-
gen; rlnton /mmoos, Pfarrer in Seewen;
Bern/zarz/ Kramm, Pfarrer in Adliswil; 7o-
se/ Mäc/i/er, Pfarrer in Regensdorf; Dr.
7ose/ Sz'evz, Professor in Chur; Ste/an 5z-

meon, Dozent, Oberbözberg (AG).
22. Dezember: 7u/z'us Hu6er, Direktor in
Einsiedeln.

Hz'c/ztz/zô'zesanprzester

19. Mai: 7Vor6erf Zzsvvz7er OSB, Pfarrek-
tor in Pfäffikon (SZ).
27. Mai: Dona/o ßruno/z/z SDB, Italiener-
Seelsorger in Zürich.
8. Juli: Fa6z'an Pa/zst OFMCap., Direktor
in Lungern, St. Josef.

22. Juli: y4z/o Mezen/zo/er, Spiritual in Feu-
sisberg.

28. Oktober: Maurice 5ure?ez, Vikar in der
Mission française, Zürich.
8. Dezember: Dr. ß/acz'z/us 7orc/an OSB,
Spiritual in Ilgau (St. Karl).
Falls diese Liste versehentlich unvollstän-
dig sein sollte, bitten wir um entsprechen-
de Nachricht.

Die gemeinsame Feier für alle Jubilare
wird am 28. Juni 1976 im Priesterseminar
St. Luzi stattfinden. Eine persönliche Ein-

Bistum Lausanne, Genf und
Freiburg

ladung wird jedem Jubilar rechtzeitig zu-
gestellt.

Firmungen, Pastoralbesuche und weitere bischöfliche Amtshandlungen
im ersten Halbjahr 1976

Darum: P/arrez oder /zzsZz'ZzzZzozz:

17.—18. Januar Orbe P Msgr. Mamie
24.—25. Januar Oron P Msgr. Bullet

25. Januar Plan-les-Ouates F Msgr. Mamie
31. Januar I. Florimont u. M.-Thérèse (GE) F Msgr. Bullet

1. Februar Carouge F F. Emonet
3. Februar Dekanat St. Bernhard: Priester P Msgr. Mamie

7.— 8. Februar Grandson P Msgr. Mamie
7.— 8. Februar Cully P Msgr. Bullet

14.—15. Februar Le Brassus P Msgr. Mamie
14. Februar Vernier F F. Emonet
15. Februar Grand-Lancy, N.-D. des Grâces F Msgr. Bullet
15. Februar Kapelle Vandeuvres K F. Emonet

21.—22. Februar Vevey, St-Jean P Msgr. Bullet
22. Februar St. Peter, Freiburg, fr., F Msgr. Mamie

St-Pie X., Genf F F. Emonet
28.-29. Februar Aubonne P Msgr. Mamie

29. Februar Pregny F F. Emonet
6.— 7. März Vevey, Notre-Dame P Msgr. Bullet

7. März Avusy F Msgr. Mamie
13.—14. März Morges P Msgr. Mamie

13. März St-François, Genf F F. Emonet
14. März Grand-Lancy, Ste-Famille F Msgr. Bullet

Notre-Dame, Genf F Msgr. de Bazelaire
Prilly F R. Meyer
Ste-Claire, Genf F F. Emonet

20.—21. März Italienermission Vevey / Montreux P Msgr. Bullet
20. März St-Joseph, Lausanne F Msgr. Richoz
21. März St. Nikiaus, Freiburg, fr., F Msgr. Mamie

St-Blaise F Msgr. Taillard
Regina Mundi, Freiburg W J. Bertschy

27. März St. Moritz, Freiburg, fr. u. d. F Msgr. Estepa, Madrid
28. März Romont F Msgr. Mamie

Colombier F Msgr. Bullet
Renens F R. Meyer

3.— 4. April Ciarens P Msgr. Bullet
3. April Bulle W Msgr. Mamie
3. April Val de Travers in Fleurier F Msgr. Taillard
4. April Cressier (NE) F Msgr. Taillard

Choulex F F. Emonet
11. April Weihe der hl. Oele W Msgr. Mamie
15. April Kathedrale A Msgr. Bullet
16. April Kathedrale, Karfreitagsfeier Msgr. Mamie
18. April Kathedrale, Freiburg A Msgr. Mamie
25. April Vuadens F Msgr. Mamie
25. April Cäzilienfest Promasens, Predigt Msgr. Bullet

1.— 2. Mai Montreux P Msgr. Bullet
2. Mai Corpataux-Rossens F Msgr. Mamie

Vuisternens-en-Ogoz F Msgr. Riohoz
Montagny-les-Monts F H.Schornoz
Château-d'Oex F R. Meyer

8.— 9. Mai St-Prex P Msgr. Mamie
9. Mai Fétigny F Msgr. Bullet

Autigny-Chénens F Msgr. Riohoz
Villarsiviriaux F H.Schornoz
St. Silvester F J. Bertschy
Nyon F R. Meyer

15.—16. Mai Villeneuve P Msgr. Bullet
15. Mai Pont-la-Ville F Msgr. Mamie
16. Mai Heitenried F Msgr. Mamie

Enney F Msgr. de Bazelaire
Morlon-Echarlens F Msgr. Riohoz
Vuippens-Marsens F H.Schornoz
Lucens F R. Meyer

22.-23. Mai Rolle P Msgr. Mamie
23. Mai Ecuvillens-Posieux F Msgr. Bullet

Farvagny F Msgr. Richoz
Massonnens F H.Schornoz
Schmitten F J. Bertschy
St-Prex F R. Meyer
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Da/um.-

27. Mai

29.—30. Mai
30. Mai

5. Juni
6. Juni

12.—13. Juni
12. Juni

13. Juni

19, -20. Juni
19. Juni
20. Juni

26.—27. Juni
26. Juni
27. Juni

4. Juni

P/arrei orfer 7/utifation:
Hennens «La Coccinelle» F
Überstorf F
Wallenried F
Bonnefontaine F
Alterswil F
Grandson-Concise F
Spaniermission Montreux P
Billens und Villaraboud F
La Roche F
Bulle F
Cossonay-La Sarraz F
Erwachsene Genf F
Semsales F
Kathedrale Freiburg A
Bernex F
Praroman F
La Coudre, Neuenburg F
Siviriez F
Notre-Dame, Lausanne F
Versoix und Collex-Bossy F
Pastoralbesuch
Hermance F
Treyvaux F
Marly F
Peseux F
Le Landeron F
Villars-sur-Glâne F
Deutschsprachige Freiburg (in der
St. Peterskirche für allie Pfarreien
der Oberstadt) F
Yverdon F
Pastoralbesuch
La Chaux-de-Fonds, Sacré-Cœur W
Rechthalten und Brünisried F
Notre-Dame, Neuenburg F
Torny-le-Grand und Mannens F
St-Rédempteur, Lausanne F
Pastoralbesuch
St-Nicolas, Neuenburg F
St. Ursen F
Boudry-Cortaillod F
Onnens F

Zeichen: F
P

Firmung
Pastoralbesuch

W Weihen
K Kirchweihe

Msgr. Mamie
Msgr. Bullet
Msgr. Richoz
H.Schornoz
J. Bertschy
R. Meyer
Msgr. Bullet
Msgr. Mamie
Msgr. Riohoz
H.Schornoz
R. Meyer
Msgr. Bullet
Msgr. Mamie
Msgr. Bullet
Msgr. de Bazelaire
Msgr. Richoz
Msgr. Taillard
H.Schornoz
R. Meyer
F. Emonet
Msgr. Bullet
Msgr. de Bazelaire
H.Schornoz
Msgr. Mamie
Msgr. Richoz
Msgr. Taillard
H. Schornoz

J. Bertschy
R. Meyer
Msgr. Mamie
Msgr. Bullet
Msgr. Bullet
Msgr. Taillard
H.Schornoz
R. Meyer
Msgr. Bullet
Msgr. Taillard
Msgr. Mamie
Msgr. Taillard
H. Schornoz

A Pontifikalamt

Dank

Herr Bischof Dr. Pierre Mamie dankt allen
Personen, die ihm im Verlauf des vergan-
genen Jahres geschrieben haben. Obwohl
es nicht möglich war, jedes Schreiben, jede
Karte zu verdanken, dürfen alle sicher
sein, dass die Herren Bischöfe die Post
über so viele Begebenheiten selbst gele-
sen haben. Sie haben immer teilgenom-
men an Freud und Leid. Die Herren Bi-
schöfe beten für alle in den ihnen anver-
trauten Anliegen und gedenken der
Schreibenden im hl. Messopfer. Sie er-
bitten für alle Vertiefung des Glaubens
und Wachstum der Liebe.

(Zusammenfassung des
bischöflichen Wortes)

Vorbereitung auf die Ernennungen

Die Vorbereitung auf die Ernennungen
des Jahres 1976 sind bereits ins Auge zu
fassen. Einige Priester haben den Wunsch
geäussert, an einer andern Stelle ihrer
Berufung und den pastoralen Bedürfnis-
sen besser zu entsprechen. Andere wollen
sich gewiss noch melden.

Wir bitten die Priester, die solche Wün-
sehe aussprechen möchten, dies bis späte-
sie/zs 75. Februar 7976 zu tun.

Vorbesprechungen und Anfragen vor ei-
ner Ernennung nehmen viel Zeit in An-
spruch. Die Erfahrung beweist, dass das
Ordinariat diese Arbeiten früh in Angriff
nehmen muss, wenn man die Wiederauf-
nähme vieler seelsorglicher Tätigkeiten
im Herbst nicht durch verspätete Emen-
nungen hemmen will.
Jeder Priester hat jederzeit das Recht, sich
in dieser Sache an einen der Herren Bi-
schöfe, an den Herrn Generalvikar oder
an seinen Bischofsvikar zu wenden. Wir
bitten die Gesuchsteller, auf dem Brief
zu vermerken, ob wir den Brief den kan-
tonalen Ernennungskommissionen bzw.
der Planungs- und Personalkommission
weitergeben dürfen. Sollte das nicht er-
laubt sein, soll eine Zusammenfassung zu
Händen dieser Kommission beigelegt
werden.
Die vom jeweils entsprechenden Bischofs-
vikar präsidierten Personalkommissionen
werden jegliche Frage mit dem Ordina-
riat, dem Gesuchsteller und den sonst zu
befragenden Personen eingehend prüfen.
Selbstverständlich obliegt den Personal-
kommissionen nur die vorbereitende
Überlegung und Vernehmlassung. Die Er-
nennung selbst ist Sache des Herrn Diö-
zesanbischofs, der in jedem Fall die An-
sieht des Bischofsrates erwägt.

Jeder Priester kann darauf zählen, dass
sein Gesuch sorgfältig, vertraulich und im
Geist der Brüderlichkeit behandelt wird.
Das Ordinariat verfolgt immer das Ziel,
dem Volk Gottes aufs beste zu dienen
und gleichzeitig dem Priester die Entfal-
tung seiner Persönlichkeit so zu ermög-
liehen, wie es seiner Berufung entspricht.

D/e bisc/iö/licbe TGmzZei

An die Herren Pfarrer des Kantons
Freiburg

Der Fragebogen zur Feststellung der fi-
nanziellen Lage der Freiburger Pfarreien
war auf den 20. Dezember 1975 richtig
ausgefüllt und unterschrieben an das bi-
schöfliche Ordinariat und an das Depar-
tement der Gemeinden und Pfarreien ein-
zuschicken.
Mehrere Pfarreien sind dieser Aufforde-
rung noch nicht gefolgt.
Gestützt darauf, dass alle Pfarrherren die
SKZ (bzw. «Evangile et Mission») erhal-
ten und anderseits Mitglieder des Pfarrei-
rates sind, bitten wir sie, beim Pfarreirat
zu intervenieren, damit das weitere Stu-
dium eines Finanzausgleiches zwischen
den Pfarreien keine längere Verzögerung
mehr erleide.
Die evangelischen Tugenden der Gerech-
tigkeit, der Wahrhaftigkeit und gegensei-
tiger Hilfe fordern von allen Zusammen-
arbeit und Genauigkeit.
Wir vertrauen auf das Eingreifen der Prie-
ster. Sie mögen das rasche Eintreffen der
Antworten bewirken.

Die ëiscZzë/Zic/z KauzZei

Bistum Sitten

Ernennung

Der Chef des Eidgenössischen Militärde-
partementes hat im Einverständnis mit der
kirchlichen Obrigkeit Herrn Vikar CZzar-
Zes ÄerrZzowzoz in Nendaz zum Feldpre-
diger-Hauptmann ernannt. Das Brevet
trägt das Datum des 1. Januar 1976.

Die Jubilare des Jahres 1976

25 7a/zre Priester

Borter Leopold, Rektor, Kollegium Brig
Fontannaz Augustin, Curé de Chamoson

80 /a/zre aZi

Evéquoz Pierre, ancien recteur à Sion
Michaud Gustave, Curé retraité

70 /a/zre aZf

Andenmatten Oskar, Pfarrer in Eischoll
Imhof Adolf, alt Professor, Brig
Roch Maurice, Curé d'Isérables
Ruffiner Theodul, alt Pfarrer, Visp
Schnyder Raphael, Prior Niedergestein
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60 Ja/ire alt
Barman Rémy, Curé de Troistorrents
Gauye Joseph, Aumônier à Sierre
Imseng Herbert, Pfarrer von Randa
Mengis Gustav, Pfarrer in Visp
Pont Auguste, Curé de Vex et des Agettes
Seiler Peter, Pfarrer von Lax
Studer Eligius, Professor in Brig
Walker Alois, Religionslehrer in Brig
Zenklusen Joseph, in Luzern

50 Jn/zre a/r

Evéquoz Georges, Curé de Nendaz
Jossen Peter, Pfarrer in Erschmatt
Lehner Franz, Pfarrer von Saas-Fee
Pfaffen Joseph, Pfarrer von Naters

Hinweise

Bischof Johannes Vonderach und
Franz von Assisi

Texte von Bischof Johannes Vonderach
und Franz von Assisi bilden die Grund-
lagen zu zwei neuen aucf/o-vwue/fen
iSc/zwezzerproehzkf/onen.
«Ich war krank oder alt, und ihr habt mich
besucht.» Warum sollten wir unsere Be-
kannten und Verwandten nicht einmal
mit dem Besuch eines Bischofs oder einer
berühmten Künstlerin überraschen? Die
Tonbandaufnahme (oder Kassette), auf
der nicht nur tröstende und aufmuntern-
de, sondern auch persönliche und besinn-
liehe Worte des Bischofs von Chur, Dr.
Johannes Vonderach zu hören sind, er-
möglicht dies. Die BTrc/io/sworle au/ Ton-
7>an<7, eine Produktion der kirchlichen
AV-Stelle des Kantons Zürich (AVZ), die
durch kurze Ausschnitte von Klavierstük-
ken — gespielt von der bekannten Diri-
gentin und Pianistin 77e<7y Sa/^um — me-
ditativ ergänzt werden, sollten mög-
liehst viele unserer kranken und alten Mit-
menschen erreichen. Für den kommenden
Kranftensonnlag (7. März) ein willkom-
menes Geschenk.
Zum 750. Todestag von Franz von As-
sisi haben wir für die 3. Primarklasse
(Rahmenplan 3 D Sonnengesang / 3 C
Gott ist mit mir) aus rfrm Sbnnengesang
ein sfu/en- und mei/lengerec/iles Ton-
6/W geschaffen. Die 23 leuchtenden Färb-
dias, die in sechs Abschnitten (Sonne,
Erde, Wind, Wasser, Feuer und Sterne)
einen Tagesablauf von Kindern illustrie-
ren, eignen sich zudem hervorragend für
Sakramentenunterricht und Liturgie. Un-
ter der Regie von P. Bruno Fäh OFMCap
sprechen Kinder in Schweizerdialekt Stro-
phen aus dem Sonnengesang des Franz
von Assisi, wobei ihre Worte durch Natur-
aufnahmen und Orff-Instrumente ge-
räuschlich und musikalisch untermalt wer-
den. Dem 11 Minuten dauernden Tonbild,
einer Koproduktion der AV-Stelle Zürich
(AVZ) und der Medienstelle des Rekto-
rats für Religionsunterricht Luzern

(MRRL), liegen ein Textheft mit konkre-
ten Lektions- und Liturgieskizzen sowie
weitere Arbeitshilfen bei.
Beide AV-Medien sind (sowie die neue
Medien-Kartei des AVZ / KDL Verleihs)
demnächst verkaufsbereit und können be-
reits heute beim KDL, Neptunstrasse 38,
8032 Zürich, Telefon 01 - 47 96 86, be-
stellt werden.

René Däsc/i/er

Information und Meinungsbildung
in Kirche und Öffentlichkeit

Als neues Heft verabschiedeter Texte der
ZJ/özesansyncx/e Base/ ist erschienen Heft
12: «Information und Meinungsbildung
in Kirche und Öffentlichkeit» (Kommis-
sionsbericht, Entscheidungen und Emp-
fehlungen). Es kann wie die anderen vor-
liegenden Hefte zum Preis von Fr. 2.—
bezogen werden beim Sekretariat Synode
72, Baselstrasse 58, 4500 Solothurn, Tele-
fon 065 - 22 78 22.

Kurse und Tagungen

Religionspädagogik fUr hörgeschädigte
Kinder

Die Arbeitsgruppe für Religionspädagogik
bei hörgeschädigten Kindern besammelt sich
am 14715. Februar 1976 im Priesterseminar
in Luzern, um ihre Arbeit am Rahmenplan
für den Religionsunterricht an Gehörlosen-
schulen fortzusetzen und weitere anstehende
Fragen zu besprechen. Die Mitglieder dieser
Arbeitsgruppe sowie weitere Interessenten
sind freundlich eingeladen.
/lusÄun/r und ,4 nmeWung; Dr. Rudolf Kuhn,
Äussere Baselstrasse 168, 4125 Riehen.

Heilssorge am Taubstummen

Die Arbeitsgemeinschaft der katholischen
Gehörlosenseelsorger führt am 15716. Fe-
bruar im Priesterseminar in Luzern eine Ar-
beitstagung durch zum Thema: «Heilssorge
am Taubstummen — was bedeutet das heu-
te?» Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
sowie weitere Interessenten sind zu dieser Ta-
gung freundlich eingeladen.
Tusfcun/f and Anmeldung; Dr. Rudolf Kuhn,
Äussere Baselstrasse 168, 4125 Riehen.

Katholisches Ehe-Seminar Zürich

F/ie^eminar 7976
Das grosse Eheseminar (1 Samstag, 4 Aben-
de und 1 Wochenende) beginnt am 28. Fe-
bruar 1976.

E/ievorhereirungsronniage 7976
Sie finden am 11. April, 27. Juni und 19.
September in der Paulus-Akademie, Zürich,
statt.
Auskun/t and /(nme/dang: Katholisches
Ehe-Seminar Zürich, Postfach 2648, 8023
Zürich.

Sakristaneneinführungskurs

Der Schweizerische Sakristanenverband führt
vom 7. bis 13. März 1976 einen Grundkurs
durch, welcher gedacht ist für nebenamtliche

Sakristane und solche, welche den grossen
Kurs nicht besuchen können. Der Kurs endet
mit der kirchlichen Amtseinsetzung am Sams-
tag, dem 13. März, durch Bischof Josephus
Hasler, St. Gallen.
Genaue Aus&un/t 6e/: Schweizer Sakristanen-
schule, 9107 Schwägalp, Telefon 071 -
58 15 48.
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Künstlerische Gestaltung von Kirchenräumen
Beste Referenzen für stilgerechte Restaurationen
Feuervergoldung als Garant für höchste Lebensdauer
Anfertigung aller sakraler Geräte nach individuellen
Entwürfen: Gefässe / Leuchter / Tabernakel / Figu«
ren usw.

Kirchengoldschmiede
9500 Wil, Zürcherstr. 35

W. Cadonau + W. Okie
Telefon 073-22 3715

DEREUX-
Orgel

Da bei der Renovation unserer
Kirche eine Pfeifenorgel mitge-

plant wird, haben wir aus räum-
liehen Gründen keine Verwen-

dung mehr für die Dereux-

Orgel (elektronisches Instru-

ment). Elf Jahre leistete sie uns

gute Dienste. Interessenten mel-

den sich an folgende Adresse:

Kloster St. Karl, 6460 Altdorf.

Ich bin angehender Lehrer

(Patent, Sommer 76) und will
anschliessend das Konserva-

torium besuchen. Als haupt-
sächliche Nebenbeschäftigung
suche ich eine

Organistenstelle
Ich könnte auch Schulstunden
übernehmen.

H. Brunner, Weltigasse3, 6460

Altdorf.

Schönster, sinnvoller Altar-
schmuck auch in der neuen
Liturgie sind unsere spar-
sam brennenden

Bienenwachs-
Kerzen
(mit Garantiestempel)

die wir als Spezialisten für
echte Bienenwachs-Kirchen-
kerzen seit über 100 Jahren
fabrizieren.

Rudolf Müller AG
Tel. 071-7515 24

9450 Altstätten SG

Theologische
Literatur
für Studium und Praxis

Grosses Lager. Sorgfältiger
Kundendienst. Auf Wunsch
Einsichtssendungen.

Buchhandlung Dr. Vetter
Schneidergasse 27, 4001 Basel
Telefon 061 - 25 96 28

Die Schweizerische Kirchenzei-
tung ist das einzige amtliche Or-

gan der römisch-katholischen
Kirche in der deutschsprachi-
gen Schweiz und zugleich die
Fachzeitschrift für die Mitarbei-
ter der Kirche. Als vorzüglicher

Kommunikationsträger

vor allem zu den Priestern und
Laien im kirchlichen Dienst er-
reicht Ihr Angebot diese Ziel-
gruppe über eine Anzeige in der
Schweizerischen Kirchenzei-
tung ohne Streuverlust.

Ewiglichtkerzen
müssen einwandfrei brennen, sauber und prak-

tisch sowie preisgünstig im Verbrauch sein. Alle

diese Eigenschaften hat HELIOS das einzige

Schweizerfabrikat. Drei Grössen in roter oder

Klarsichthülle lieferbar beim Fachgeschäft

Orgelbau Ingeborg Hauser
8722 Kaltbrunn

Tel. 055 - 75 24 32

privat 055 - 86 31 74

Eugen Hauser

Erstklassige Neubauten, fachgemässe Orgelreparatu-
ren, Umbauten und Stimmungen (mit Garantie).

Kurze Lieferzeiten

KEEL & CO. AG
Weine

9428 Walzenhausen

Telefon 071 - 44 14 15

RI CKEN
BACH
ARS PRO DEO

EINSIEDELN
Klosterplatz
•yî 055-53 27 31

LUZERN
bei der Hofkirche
0 041-22 33 18
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